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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im Jahr 2016 rückten Dschihad-Reisende wiederholt in den Fokus der Medien. Laut
dem NDB kehrte im Jahr 2016 eine Person nach ihrer Ausreise in ein dschihadistisches
Kampfgebiet in die Schweiz zurück. Dazu kommen mindestens drei Personen, welche
kurz vor bzw. nach ihrer Abreise nach Syrien zum Islamischen Staat (IS) angehalten
wurden. Zudem wurden 2016 laut Medienberichten strafrechtliche Verfahren gegen vier
zurückgekehrte Dschihad-Reisende aufgenommen. Im Fall einer Person wurde das
erste rechtskräftige Urteil wegen einer Dschihad-Reise gesprochen. Zu Beginn des
Jahres 2016 hallte in den Medien überdies die Heimkehr zweier Winterthurer
Jugendlicher aus dem syrischen Kampfgebiet nach. 
Dschihad-Rückkehrende und die Gefahren, die von ihnen ausgehen können, wurden
auch im Lagebericht des NDB und im Bericht zur Sicherheitspolitik des Bundesrats
thematisiert. Insbesondere der Lagebericht des NDB stiess auf grosses mediales
Interesse. In der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des NDB-Berichts
prognostizierte Markus Seiler, Direktor des NDB, dass bei den Ausreisen Richtung
dschihadistisches Kampfgebiet ein Plafond erreicht worden sein könnte, während
Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen eine der relevantesten Bedrohungen für
die Sicherheit der Schweiz darstellten. Letztere könnten laut dem NDB an der Planung
und Durchführung von Attentaten in der Schweiz oder im Ausland beteiligt sein oder
mit ihren Erlebnisberichten neue Mitglieder für den IS rekrutieren. 

Angesichts dieser Geschehnisse waren auch die gesetzlichen Grundlagen zum Umgang
mit potenziellen, ausgereisten oder zurückgekehrten Dschihad-Reisenden Gegenstand
der öffentlichen Debatte. Diskutiert wurden drei Hauptaspekte: die Prävention von
Ausreisen beziehungsweise Einreisen, die strafrechtliche Verurteilung von Ausgereisten
und die Wiedereingliederung von Zurückgekehrten in die Gesellschaft. 
Die Sonntagszeitung erachtete die Lage bezüglich präventiver Massnahmen im
Dezember 2016 als unzureichend. So würden beispielsweise die beiden jungen Männer
aus Genf, welche im Sommer 2016 von der Polizei wegen dschihadistisch motivierter
Ausreise angehalten wurden, zeigen, dass die bestehenden präventiven Strukturen nur
bedingt greifen. Die beiden Männer seien beide bereits zuvor polizeilich bekannt
gewesen und kurz vor ihrer Abreise von der Polizei vorgeladen worden. In beiden Fällen
sei kurz darauf die Ausreise erfolgt. Um solche Ausreisen in dschihadistische
Kampfgebiete zu verhindern, sei laut dem Tages-Anzeiger beispielsweise eine
regelmässige Meldepflicht bei der Polizei oder das Sperren von Reisedokumenten
denkbar. Dabei merkten die Medien jedoch auch an, dass Ausreisesperren Grundrechte
verletzen können und in jedem Fall auch Möglichkeiten für Beschwerden und die
Berücksichtigung individueller Bedingungen der potenziellen Dschihadreisenden
bestehen müssen. 
Im Parlament wurde eine Motion für eine gesetzliche Grundlage für eine Ausreisesperre
für Dschihadisten und Dschihadistinnen abgelehnt. Bundesrätin Sommaruga verwies
dabei aber darauf, dass alternative Präventionsmassnahmen ausgearbeitet würden.
Neben der Ausreise sollte auch die Einreise von Dschihadisten und Dschihadistinnen
verhindert werden. So wurde im Verlauf des Jahres gegen 26 Personen mit Bezug zum
Dschihad ein Einreiseverbot in die Schweiz verhängt. Medial und politisch kontrovers
diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Frage, ob Doppelbürgern und
Doppelbürgerinnen, welche für eine fremde Armee oder eine armeeähnliche,
ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft haben, die Schweizer Staatsbürgerschaft
entzogen werden soll.
Die präventive Überwachung und strafrechtliche Verfolgung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen rückte im Rahmen der Abstimmung zum neuen
Nachrichtendienstgesetz im September 2016 in den Fokus. Bundesrat Parmelin warb
zum Beispiel an der Pressekonferenz zum Lagebericht des NBD für die Annahme der
Vorlage. Ebenso wurden die Möglichkeiten zur besseren Überwachung von potenziellen
Dschihadisten und Dschihadistinnen wiederholt als Pro-Argument für das
Nachrichtendienstgesetz genannt. Nach der Annahme des Gesetzes an der Urne wurde
die Kompetenz, ausreisende, ausgereiste oder zurückgekehrte Dschihadistinnen und
Dschihadisten verdeckt im Schengener Informationssystem auszuschreiben, zusätzlich
auf das Fedpol ausgeweitet. Das Nachrichtendienstgesetz hatte diese Kompetenz nur
dem NDB erteilt. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
LENA BALTISSER
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Gegen die tatsächlich zurückgekehrten Dschihadisten und Dschihadistinnen wurde
bisher in jedem Fall ein Strafverfahren eröffnet. Basis dafür war das dringliche
Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat sowie
verwandter Organisationen. Erfahrung in der Verurteilung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen hatte die Bundesanwaltschaft jedoch fast keine. Während zwar rund
sechzig Verfahren wegen Verstosses gegen das Verbot von Al-Qaïda und IS offen waren,
kam es erst im Juli 2016 zu einer ersten Verurteilung durch das Bundesstrafgericht: Ein
26-Jähriger wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil war
laut Le Temps und NZZ wegweisend: Einerseits sei das Verbot der Gruppierungen Al-
Qaïda und IS erstmals angewandt worden. Andererseits wurde der Angeklagte bereits
vor seiner Ausreise in die Türkei verhaftet und in der Folge angeklagt; somit sei die
«deutliche Absicht» – wie sie das Gericht feststellte –, sich in das dschihadistische
Kriegsgebiet zu begeben, ausreichend, um entsprechend dem dringlichen
Bundesgesetz verurteilt zu werden. Trotz dieser ersten Verurteilung eines Dschihad-
Reisenden wurden verschiedene Stimmen für eine Verschärfung und Überarbeitung der
Terrorismusstrafnorm laut, welche das 2018 auslaufende dringliche Bundesgesetz
ablösen sollte.

Neben Prävention und strafrechtlicher Verfolgung nahm der Aspekt der
Resozialisierung der Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen einen zentralen Platz
in der öffentlichen Debatte ein. So wurden zu Beginn des Jahres in der NZZ «Konzepte
für die Reintegration der Rückkehrer abseits des Strafrechts» gefordert. Für die
gesellschaftliche Wiedereingliederung von Dschihad-Reisenden gebe es gemäss der
NZZ keine ausreichenden interkantonalen und bereichsübergreifenden Strukturen.
Medien, Experten und Expertinnen sowie die operative Koordination TETRA des Fedpol,
welche sich brereichsübergreifend mit dem Tracking von Terroristinnen und
Terroristen befasst, forderten die Schaffung eines schweizweiten Kompetenzzentrums
für die Deradikalisierung und Resozialisierung von Dschihadisten und Dschihadistinnen.
Eine solche Kooperation zwischen Strafbehörden und Fachstellen, die beispielsweise
psychologische oder soziale Betreuungsangebote bieten würde, wurde vorerst aber
nicht eingerichtet. Einzig auf kantonaler Ebene gab es laut der NZZ bereits
verschiedene Fachstellen, die Präventions- und Resozialisierungsarbeit leisteten. 1

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität in die
Vernehmlassung, die unter anderem das Übereinkommen und das Zusatzprotokoll des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus im Schweizer Recht umsetzen wird.
Zusammen mit der Vorlage zu präventiven polizeilichen Massnahmen und dem
Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus, der Präventionsmassnahmen in allen
Gesellschaftsbereichen beinhaltet, bildete die vorliegende Anpassung des Strafrechts
die Grundlage, damit Justiz und Polizei die Gefahr eines terroristischen Anschlags in
der Schweiz besser vermindern können.
Mit dem Entwurf wollte der Bundesrat erstens das Verbot, Terroristinnen und
Terroristen anzuwerben und auszubilden sowie Reisen mit dem Ziel einer
terroristischen Straftat – sogenannte Dschihadreisen – anzutreten, das bisher im
befristeten Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und
«Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen verankert war, in Form einer
neuen Strafbestimmung ins ständige Recht überführen. Zweitens sollte in Erfüllung der
Motion 15.3008 die Bestimmung gegen organisierte Kriminalität (Art. 260ter StGB), die
bisher vor allem gegen mafiöse Organisationen gerichtet war, auch auf terroristische
Organisationen zugeschnitten werden, indem die Kriterien für das Vorliegen einer
kriminellen bzw. terroristischen Organisation angepasst werden. Damit einhergehen
sollte auch eine Erhöhung des entsprechenden Strafmasses von aktuell fünf auf neu
maximal zwanzig Jahre Freiheitsstrafe. Drittens sollte das Organisationsverbot von Art.
74 NDG so angepasst werden, dass die Strafandrohung mit jener des befristeten
Bundesgesetzes über das Verbot von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen Staat»
übereinstimmt und die Strafverfolgung in die Zuständigkeit des Bundes gelegt wird.
Viertes Ziel war die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit in der
Rechtshilfe und bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. So wollte der
Bundesrat einerseits die internationale Rechtshilfe beschleunigen, indem unter
gewissen Voraussetzungen eine vorzeitige Übermittlung von Informationen und
Beweismitteln – d.h. ohne dass die betroffene Person informiert wird und damit
Beschwerde erheben könnte – ermöglicht werden sollte. Ausserdem sollte die
Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz geregelt werden.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2017
KARIN FRICK
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Andererseits wollte er die Kompetenzen der Meldestelle für Geldwäscherei
dahingehend erweitern, dass sie auch ausländische Informationen über kriminelle
Gelder verarbeiten darf, ohne dass eine Verdachtsmeldung von der betroffenen
Schweizer Bank vorliegen muss.
Neu sollte bereits die Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen
Organisation, und zwar ohne Zusammenhang zu einer innerhalb der Organisation
begangenen Straftat, unter Strafe gestellt werden. Die ideologische Unterstützung oder
die blosse Zugehörigkeit zu einer kriminellen oder terroristischen Organisation, wie von
den kantonalen Strafverfolgungsbehörden und der Bundesanwaltschaft gefordert,
wollte der Bundesrat dagegen nicht verbieten. Die Regierung lehne ein
Gesinnungsstrafrecht ab, wurde Justizministerin Simonetta Sommaruga in der Presse
zitiert. Dennoch sei die Botschaft klar, so Sommaruga weiter: «Die Schweiz ist kein
sicherer Hafen für Terroristen und ihre Unterstützer.» 2

Strafrecht

Im Frühling 2015 setzte der Nationalrat das laufende Differenzbereinigungsverfahren
zur Revision des Sanktionenrechts fort. Die umstrittenen Kernpunkte waren nach wie
vor die Mindesthöhe der Tagessätze, die Möglichkeiten der Zahlungsfristverlängerung
sowie des Vollzugs von Geldstrafen über den Betreibungsweg, der Vorrang von
Geldstrafen vor Freiheitsstrafen und die Existenz der bedingten Geldstrafen.
Betreffend die Mindesthöhe von Tagessätzen stimmte die grosse Kammer mit 104 zu 87
Stimmen einem Kompromissvorschlag ihrer Kommissionsmehrheit zu. Demnach sollen
Tagessätze grundsätzlich mindestens CHF 30 betragen, in Anbetracht der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestraften aber ausnahmsweise auf CHF 10
gesenkt werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte sich zufrieden mit diesem
Vorschlag, da er die bestehende Praxis klar und eindeutig ins Gesetz schreibe. Die
Möglichkeiten zur Verlängerung der Zahlungsfrist von Geldstrafen und zum Vollzug über
den Betreibungsweg akzeptierte der Nationalrat mit 124 zu 55 Stimmen und räumte
damit diese Differenz aus. Da mit der Wiedereinführung der kurzen Freiheitsstrafen ein
Bereich geschaffen wurde, in dem entweder eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe
ausgesprochen werden kann, war das Verhältnis dieser beiden Sanktionsformen noch
zu regeln. Der Nationalrat akzeptierte den grundsätzlichen Vorrang von Geld- vor
Freiheitsstrafen, strich aber gleichzeitig die Begründungspflicht bei Abweichungen vom
Grundsatz. Mit den vier verbleibenden Differenzen befasste sich der Ständerat in der
Sommersession.

Der Kompromiss betreffend die Tagessätze stiess in der Kantonskammer auf
stillschweigende Zustimmung. Die Pflicht zu begründen, warum statt einer Geld- eine
Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, wollte der Ständerat jedoch beibehalten. Bei den
bedingten Geldstrafen folgte er der grossen Kammer und gab seine Position auf, dass
Geldstrafen immer zur Hälfte unbedingt ausgesprochen werden müssten. Eine
Differenz bezüglich der Strafprozessordnung blieb weiter bestehen, da der Ständerat
die vom Nationalrat vorgesehene Ausweitung der Strafbefehlskompetenz des
Staatsanwaltes ablehnte. Zum Abschluss ihrer Beratungen fügte die kleine Kammer
noch eine Koordinationsbestimmung mit den im März 2015 verabschiedeten
Änderungen im Ausschaffungsrecht ein: Im Falle des Inkrafttretens beider
Gesetzesrevisionen sollen die Bestimmungen zur Landesverweisung im
Ausschaffungsrecht Vorrang haben vor der entsprechenden, weniger weit gehenden
Bestimmung im Sanktionenrecht. Die Einigungskonferenz beantragte schliesslich, in
beiden verbleibenden Differenzen dem ständerätlichen Standpunkt zu folgen. Dieser
Antrag wurde in beiden Kammern stillschweigend angenommen. In der
Schlussabstimmung sprach sich der Ständerat einstimmig für die Gesetzesrevision aus,
während sie im Nationalrat mit 142 zu 50 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen
wurde. Alle ablehnenden Voten kamen aus der Fraktion der SVP.

Stefan Engler (cvp, GR), Sprecher der RK-SR, fragte am Schluss der Ratsdebatte: „Was
schaut nach rund drei Jahren Arbeit des Gesetzgebers an wesentlichen Neuerungen
heraus?“ Die Freiheitsstrafe erhält gegenüber der Geldstrafe mehr Gewicht, kurze
Freiheitsstrafen sind unter Vorbehalt des Vorrangs der Geldstrafe wieder möglich, die
gemeinnützige Arbeit ist neu Vollzugsform und nicht mehr eigene Sanktion und es
wurde eine gesetzliche Grundlage für das sogenannte Electronic Monitoring geschaffen.
Die bedingte Geldstrafe, welche im Zentrum der diese Revision auslösenden Kritik
stand, besteht weiter. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
KARIN FRICK
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Nach 2008 reichte Doris Fiala (fdp, ZH) 2013 erneut eine Motion zum Stalking ein und
wollte damit verhindern, dass das Thema auf die lange Bank geschoben wird. Die
frühere Motion war mit der Begründung abgelehnt worden, das geltende Strafrecht und
der damals neu geschaffene Artikel 28b ZGB (Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt,
Drohungen oder Nachstellungen) böten ausreichenden Schutz für Stalking-Opfer.
Gleichzeitig hatte der Bundesrat versprochen, fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses
Artikels am 1. Januar 2007 dessen praktische Umsetzung und Wirksamkeit zu evaluieren.
Mit der neueren Motion forderte Fiala vom Bundesrat, den in Aussicht gestellten
Evaluationsbericht vorzulegen. Allfällige Massnahmen zum verbesserten Schutz von
Stalking-Opfern sollen zudem nicht nur geprüft, sondern umgehend in die Wege
geleitet werden. Der Bundesrat liess in seiner Stellungnahme verlauten, die Evaluation
sei im Gange und der Schlussbericht werde voraussichtlich bis Ende 2014 vorliegen. Er
beantragte die Ablehnung der Motion; es sei verfrüht, den Handlungsbedarf vor
Vorliegen der Evaluationsergebnisse zu bejahen.
In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat die Motion schliesslich mit
überwältigender Mehrheit an. Der Evaluationsbericht lag zu diesem Zeitpunkt immer
noch nicht vor. Bundesrätin Simonetta Sommaruga versicherte jedoch, der Bundesrat
arbeite mit Nachdruck daran und das Anliegen der Motion werde bald erfüllt sein,
weshalb eine Annahme der Motion jetzt auch nichts mehr ändere. 4

MOTION
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Die im Nachhall der Debatte um den Fall „Carlos“ eingereichte und von 110
Nationalrätinnen und Nationalräten mitunterzeichnete Motion Fehr (svp, ZH) zur
Verschärfung des Jugendstrafrechts wurde im Herbst 2015 von der grossen Kammer
abgelehnt. Der Motionär forderte unter anderem die Möglichkeit, Jugendliche bei
besonders schweren Taten nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen zu können. Die
verlangten Änderungen seien unnötig und „erst noch kontraproduktiv“, so
Justizministerin Sommaruga. 5

MOTION
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Mit seiner Motion «Für ein modernes Verwaltungsstrafrecht» forderte Andrea Caroni
(fdp, AR) den Bundesrat auf, das aus den 1970er-Jahren stammende
Verwaltungsstrafrecht zu revidieren. Ob dies mittels einer Totalrevision des geltenden
Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafverfahren oder durch Ergänzung des
Strafgesetzbuches und der Strafprozessordung geschehen soll, liess der Motionär offen.
Aufgrund der Rechtsentwicklung und insbesondere der Einführung einer modernen
Strafprozessordnung im Jahr 2011 erachtete der Bundesrat die Revision als angezeigt
und empfahl die Motion zur Annahme. Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung und
nahm den Vorstoss in der Frühjahrssession 2015 diskussionslos an. In der Herbstsession
war auch der Ständerat der Ansicht, dass Handlungsbedarf bestehe und stimmte dem
Anliegen zu, wie es ihm seine Rechtskommission einstimmig beantragt hatte.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fügte an, dass der Bundesrat das
Verwaltungsstrafrecht weiterhin in einem eigenständigen Erlass regeln wolle und er
somit bei der Umsetzung der Motion die Totalrevision des bestehenden Gesetzes
bevorzuge. 6
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Nachdem der Ständerat die Motion dahingehend abgeändert hatte, dass es keine
unbegleiteten Hafturlaube und Ausgänge für Verwahrte mehr geben soll, musste sich
der Nationalrat noch einmal mit Natalie Ricklis (svp, ZH) Anliegen befassen. Die RK-NR
beantragte ihrem Rat mit 12 zu 11 Stimmen die Ablehnung der Motion und schloss sich
damit der Ansicht des Bundesrates an. Während die Minderheit, welche sich für die
Annahme des Vorstosses aussprach, verwahrte Personen als „potenziell sehr gefährlich“
einstufte und die Gesellschaft keinem „vermeidbaren Risiko“ in der Begegnung mit
solchen Personen aussetzen wollte, zweifelte die Mehrheit am sicherheitsfördernden
Charakter der Massnahme. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begründete die
Bedenken damit, dass Verwahrte – nicht: lebenslänglich Verwahrte – dereinst entlassen
werden können, wenn sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen. Hierzu sei
ein schrittweiser Vollzug nötig, in dem Sinne, dass sich die verwahrte Person zuerst in
begleiteten, dann in unbegleiteten Ausgängen bewähren müsse, bevor eine bedingte
Freilassung in Frage komme. Es sei nicht einleuchtend, dass es der öffentlichen
Sicherheit dienlich sei, hier den Schritt des unbegleiteten Urlaubs herauszubrechen
und vom begleiteten Ausgang direkt zur bedingten Entlassung überzugehen. Die
Mehrheit der grossen Kammer liess sich von dieser Argumentation jedoch nicht
überzeugen und überwies die Motion mit 100 zu 71 Stimmen bei 10 Enthaltungen an den
Bundesrat. 7
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Als zentrales Problem bei der Kriminalitätsbekämpfung identifizierte die FDP-Fraktion
die lange Dauer der Strafverfahren. Der grosse Zeitabstand zwischen Tat und Strafe
gebe den Tätern ein Gefühl der Straflosigkeit, während die Polizei und die
Staatsanwaltschaft verbittert und frustriert und die Bevölkerung verunsichert
zurückblieben. Mit einem Postulat forderte die FDP daher vom Bundesrat einen
Bericht, der aufzeigen soll, welche Massnahmen die Kantone zur Beschleunigung der
Strafverfahren umgesetzt haben. Hintergrund des Vorstosses war die Stellungnahme
des Bundesrates zum Postulat 12.4076 („Besonderes gerichtliches Verfahren zur
Bekämpfung der Kleinkriminalität“), in der der Bundesrat zu Bedenken gab, dass eine
Verfahrensbeschleunigung nicht durch das Errichten von Schnellgerichten zu erzielen
sei, sondern dass dafür vielmehr die Kantone durch die Organisation ihrer
Strafrechtspflege sowie durch den Gebrauch des Strafbefehlsverfahrens und des
abgekürzten Verfahrens verantwortlich seien. Aus einem interkantonalen Vergleich soll
nun hervorgehen, wie sich der Umfang der Ressourcen für die Strafrechtspflege sowie
die organisatorischen Vorkehrungen entwickelt haben und welche Massnahmen als
„Best Practices“ angesehen werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte sich im
Nationalrat skeptisch, ob es wirklich die Aufgabe des Bundes sei, „pädagogisch auf die
Kantone einzuwirken, indem er sie miteinander vergleicht.“ Dennoch überwies die
grosse Kammer im Mai 2017 das Postulat mit 105 zu 80 Stimmen bei einer Enthaltung. 8
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Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 9
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Im Dezember 2012 beschloss der Bundesrat, die Vorlage zur Harmonisierung der
Strafrahmen, wozu er 2010 einen Vorentwurf in die Vernehmlassung gegeben hatte,
vorerst zurückzustellen. Er wollte mit diesem umfassenden Quervergleich der
Strafbestimmungen zuwarten, bis die Revision des Sanktionenrechts und damit die
Revision des Allgemeinen Teils des StGB abgeschlossen ist. Danach sollte das EJPD
allerdings, so der Auftrag des Bundesrates, gestützt auf die Vernehmlassungsergebnisse
und die Beschlüsse des Parlaments zum Sanktionenrecht eine Botschaft zur
Harmonisierung der Strafrahmen, also zur Revision des Besonderen Teils des StGB,
ausarbeiten. Da im April 2017 noch keine Botschaft vorlag, reichte die RK-NR eine
Motion ein, die Bewegung in die Sache bringen sollte. Nicht zuletzt war der Verweis auf
diese mittlerweile lang ersehnte Vorlage bei zahlreichen Vorstössen als Begründung für
die Ablehnung angeführt worden – geleitet von der Absicht, den Besonderen Teil des
StGB im Rahmen einer Gesamtschau und nicht nur punktuell anzupassen.

Im Nationalrat erklärte Bundesrätin Simonetta Sommaruga in der Sommersession 2017,
dass diese Motion auf ein Missverständnis zurückgehe. Man habe nie – wie die
Kommission indes angenommen hatte – auf diese Vorlage verzichten wollen und sei
daran, den Entwurf zu überarbeiten. Da die Vernehmlassung dazu schon so lange
zurückliege, müssten viele Anpassungen an die inzwischen veränderte Rechtslage
vorgenommen werden. Der Bundesrat wolle die entsprechende Vorlage so bald als
möglich den Räten unterbreiten und unterstütze deshalb auch die Motion. Nachdem
der Nationalrat den Vorstoss stillschweigend angenommen hatte, tat es ihm der
Ständerat in der Herbstsession 2017 gleich. Damit ist der Bundesrat nun beauftragt, die
Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen bis spätestens Mitte 2018 dem Parlament
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zu unterbreiten. 10

In der Herbstsession 2017 beriet der Ständerat als Erstrat die Umsetzung der
Pädophilen-Initiative. Schon in der Eintretensdebatte wurde verschiedentlich betont,
wie schwierig es sei, den Artikel 123c BV umzusetzen. Ständerat Jositsch (sp, ZH) sprach
gar von der „Quadratur des Kreises“ und beantragte Nichteintreten. Mit einer
Umsetzung „light“, also dem Versuch, den Konflikt mit den rechtsstaatlichen Prinzipien
und den Grundrechten so klein wie möglich zu halten, sende man ein gefährliches
Signal an die Stimmbevölkerung: Man könne jede Initiative, so radikal ihre Forderung
auch sei, bedenkenlos annehmen, um damit ein Zeichen zu setzen – das Parlament
würde das mit der Umsetzung dann schon regeln. Um diesem Argument Nachdruck zu
verleihen, nannte er das Beispiel der Volksinitiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe: „Wenn irgendwelche grauenhaften Taten passieren, werden die Leute bei
einer solchen Initiative Ja stimmen, weil sie sagen, man werde ja nicht gerade eine
Guillotine auf dem Bundesplatz aufstellen, nur weil sie der Initiative zugestimmt hätten
[...].“ Dieser Entwicklung müsse Einhalt geboten werden. Die Pädophilen-Initiative
könne nicht umgesetzt werden, ohne höherrangiges Recht zu verletzen, weshalb man
auf die Umsetzung besser ganz verzichten und nicht auf die Vorlage eintreten solle.
Auch Andrea Caroni (fdp, AR) zeigte Verständnis für das Dilemma seines Kollegen und
legte dar, dass es unmöglich sei, die Initiative wortgetreu umzusetzen und dabei die
Verhältnismässigkeit zu wahren – genauso unmöglich sei es aber, die Initiative „light“
umzusetzen und dabei die Glaubwürdigkeit vor der Stimmbevölkerung zu wahren.
Dennoch sei es Aufgabe des Parlamentes, den Verfassungsartikel auf generell-abstrakte
Weise zu konkretisieren und offenstehende Fragen zu beantworten. Es sei
staatspolitisch nicht vertretbar, diese „heisse Kartoffel“ einfach an die Gerichte
weiterzureichen. Den besten Ausweg sah Caroni darin, den Verfassungsartikel mit
einem „Minimum an Verhältnismässigkeit“ umzusetzen. Von der Debatte um die
Verhältnismässigkeit nichts wissen wollte hingegen SVP-Fraktionsangehöriger Thomas
Minder (parteilos, SH). „Man könnte meinen, die Verhältnismässigkeit [...] stehe über
allen anderen Normen der Verfassung“, kritisierte er und fügte an, indem das Volk die
Pädophilen-Initiative angenommen habe, habe es den entsprechenden
Verfassungsartikel eben als verhältnismässig beurteilt. Einige Parlamentarier schöben
das Verhältnismässigkeitsprinzip vor, um „politisch Unliebsames zu bekämpfen“,
wodurch die Verhältnismässigkeit ad absurdum geführt werde. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hielt dem entgegen, dass die Verhältnismässigkeit gemäss Artikel 5 BV ein
Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns sei, der bei jedem staatlichen Handeln beachtet
werden müsse und dem daher zu Recht eine gewisse Priorität eingeräumt werde. Mit 35
zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung trat die Ständekammer schliesslich auf die Vorlage
ein.

Die anschliessende Detailberatung verlief im Allgemeinen weniger kontrovers als es die
mit Leidenschaft geführte Eintretensdebatte hätte vermuten lassen. Auf keinen
Widerstand stiessen so etwa die Anträge der vorberatenden RK-SR, einerseits
Antragsdelikte und Übertretungen – es handelt sich im konkreten Fall um
Exhibitionismus, sexuelle Belästigung und Pornografie zum Eigenkonsum – aus der Liste
der Anlasstaten für ein zwingendes lebenslanges Tätigkeitsverbot zu streichen, und
andererseits nur zwischen zwei anstatt drei Typen von Tätigkeitsverboten zu
unterscheiden. Erstens solle ein lebenslanges Tätigkeitsverbot stets von Amtes wegen
und nicht auf Antrag verhängt werden und zweitens sei es nicht notwendig, für den
direkten Kontakt mit Patienten im Gesundheitsbereich und den sonstigen Kontakt mit
besonders schutzbedürftigen Erwachsenen verschiedene Tätigkeitsverbote vorzusehen,
da sich diese Bereiche ohnehin oft überschnitten. Es soll hingegen je ein separates
Tätigkeitsverbot für den Kontakt mit Minderjährigen und mit Erwachsenen geben,
abhängig davon, ob die Anlasstat an einer minderjährigen oder an einer volljährigen
Person begangen worden ist. Ebenfalls unbestritten war das Einfügen einer expliziten
Spezialausnahme für Fälle der einvernehmlichen Jugendliebe, um deutlich zu machen,
dass in diesen Fällen von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes abgesehen werden
muss.

Hauptstreitpunkte waren die Definition des Begriffs „Kinder“, der Anwendungsbereich
der Ausnahmebestimmung, die Möglichkeit zur Überprüfung eines angeordneten
Tätigkeitsverbotes sowie die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft. Bei der Definition
des Begriffs „Kinder“ ging es um die Frage, ob alle an Minderjährigen begangenen
Anlasstaten – so der Vorschlag des Bundesrates – oder nur solche, die an unter 16-
Jährigen begangen worden sind – wie von der Kommission beantragt –, automatisch zu
einem Tätigkeitsverbot führen sollen. Mit deutlicher Mehrheit (38 zu 4 Stimmen) setzte
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sich der Antrag der Kommission gegen jenen des Bundesrates durch, weil dieser der
Verhältnismässigkeit eher Rechnung trage und die viel diskutierten Fälle von
Jugendliebe von vornherein wenigstens teilweise entschärfe. Knapper fiel die
Entscheidung in der Frage aus, wie weit der richterliche Ermessensspielraum bei der
Anwendung der Ausnahmebestimmung sein soll. Während der Bundesrat Ausnahmen
nur in „besonders leichten Fällen“ vorgesehen hatte und darin von der
Kommissionsminderheit unterstützt wurde, wollte die Kommissionsmehrheit den
Verzicht auf ein Tätigkeitsverbot bereits in „leichten Fällen“ ermöglichen. Nachdem
Bundesrätin Sommaruga konstatiert hatte, die Differenz zwischen Mehrheits- und
Minderheitsantrag sei „nicht wahnsinnig gross“, folgte der Ständerat mit 22 zu 19
Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag seiner Kommissionsminderheit.
Mit härteren Bandagen gekämpft wurde um die vom Bundesrat vorgesehene
Möglichkeit, ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot unter bestimmten Bedingungen nach
10 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben. Nach Ansicht der
Kommissionsmehrheit entferne sich die Umsetzungsgesetzgebung damit zu weit vom
Inhalt der Initiative. Die Verhältnismässigkeit werde durch die Ausnahmebestimmung
sowie durch die Einschränkung der Anlasstaten ausreichend gewährleistet, erläuterte
Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI) den Mehrheitsantrag, welcher keine
Aufhebungsmöglichkeit für lebenslängliche Tätigkeitsverbote vorsah. Der Bundesrat und
die Kommissionsminderheit argumentierten hingegen, das Tätigkeitsverbot sei nicht
Teil der strafrechtlichen Sanktion, sondern eine zusätzliche Massnahme, um zukünftige
Taten zu vermeiden – ähnlich der lebenslänglichen Verwahrung. Es sei daher auch hier
geboten, die strafrechtliche Maxime zu befolgen, eine Massnahme nur so lange
aufrechtzuerhalten, als sie zur Sicherstellung ihres Zweckes notwendig sei, weshalb es
eine Überprüfungsmöglichkeit geben müsse. Die klare Mehrheit der Ständekammer liess
sich von diesem Einwand jedoch nicht überzeugen und stimmte mit 28 zu 14 Stimmen
bei einer Enthaltung für den Antrag der Kommissionsmehrheit.
Zum Schluss drehte sich die Diskussion um die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft im
Strafbefehlsverfahren. Während unbestritten war, dass ein Tätigkeitsverbot nur durch
ein Gericht ausgesprochen werden kann, blieb die Frage offen, ob der Verzicht auf die
Verhängung eines Tätigkeitsverbotes ebenfalls nur in einem Gerichtsverfahren oder
auch im Strafbefehlsverfahren durch die Staatsanwaltschaft erfolgen können soll. Die
Kommissionmehrheit wollte in der Strafprozessordnung ausdrücklich festschreiben,
dass die Härtefallklausel nur von einem Gericht angewandt werden kann – und bei
dieser Gelegenheit dieselbe Regelung auch für die Härtefallklausel in der
Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative festmachen. Die
Kommissionsminderheit kritisierte den fehlenden sachlichen Bezug und Bundesrätin
Sommaruga wies darauf hin, dass Strafbefehle nur in einfachen und klaren Fällen
erlassen werden dürfen – Voraussetzungen, die bei Fragen, ob auf die Anordnung eines
Tätigkeitsverbotes oder eines Landesverweises verzichtet werden kann, eher nicht
gegeben seien. Falls die Staatsanwaltschaft doch in einem sehr klaren Fall,
beispielsweise bei Jugendliebe, von der Verhängung eines Tätigkeitsverbotes absehe,
sollte das hingegen unproblematisch sein. Im Gegenteil wäre eine Überweisung an ein
Gericht in solchen Fällen unverhältnismässig aufwändig und kostspielig. Der Ständerat
folgte sodann mit 23 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen der Minderheit und dem
Bundesrat und verzichtete auf diese Anpassung der Strafprozessordnung.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 26 zu 12 Stimmen
bei vier Enthaltungen an. Die Gegenstimmen stammten hauptsächlich aus dem links-
grünen Lager, aber auch von Vertretern der SVP-Fraktion. 11

Der Nationalrat setzte sich in der Wintersession 2017 als Zweitrat mit den Änderungen
im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz zur Umsetzung der Pädophilen-Initiative
auseinander. Im Gegensatz zum Erstrat war hier Eintreten unbestritten. Von
verschiedensten Fraktionssprechern wurde betont, dass Artikel 123c BV nicht direkt
anwendbar und daher eine Konkretisierung der Verfassungsbestimmung auf
Gesetzesebene unerlässlich sei. Ähnlich wie im Ständerat wurde hingegen auch in der
grossen Kammer immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, die Initiative
so wortgetreu wie möglich, aber gleichzeitig in den Schranken der rechtsstaatlichen
Grundsätze, insbesondere der Verhältnismässigkeit, umzusetzen. Die Meinungen
darüber, wie das beste Verhältnis von Wortlaut und Verhältnismässigkeit aussehe,
gingen jedoch erwartungsgemäss weit auseinander. So forderte Natalie Rickli (svp, ZH)
als Sprecherin der SVP-Fraktion den Rat auf, mehr an die Opfer zu denken als an die
Täter, und BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG) stellte klar, seiner Fraktion
sei „der Schutz der Kinder wesentlich wichtiger als die Erfüllung des Berufswunsches
eines verurteilten Straftäters.“ Auf der anderen Seite betonten die
Fraktionsvertreterinnen und -vertreter der SP, der FDP, der Grünen, der CVP und der
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GLP die Wichtigkeit einer Härtefallklausel, die wenigstens einen minimalen
richterlichen Ermessensspielraum sicherstellt.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, beschäftigte sich die
grosse Kammer im ersten Block der Detailberatung mit den Voraussetzungen für die
Anordnung der Tätigkeitsverbote. Sie hatte hier in drei Fragen über Minderheitsanträge
ihrer vorberatenden Rechtskommission zu befinden. Erstens wollte eine Minderheit
Arslan (basta, BS) bei der Definition des Begriffs „Kinder“ dem Ständerat folgen. Dieser
hatte beschlossen, dass nur Anlasstaten, die an Kindern unter 16 Jahren begangen
worden sind, automatisch zu einem lebenslangen Verbot von Berufen und Tätigkeiten
mit Kontakt zu Minderjährigen führen sollen. Im Gegensatz dazu beantragte die
Kommissionsmehrheit, sich an den bundesrätlichen Entwurf zu halten und die
Altersgrenze bei 18 Jahren festzusetzen – wie sie im geltenden Recht, namentlich im
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, schon
bestehe. Breiten Zuspruch erhielt der Antrag Arslan jedoch nur aus den Fraktionen der
Grünen und der FDP, womit der Minderheitsantrag wuchtig verworfen wurde und der
Nationalrat sich in dieser Sache dem Bundesrat anschloss. Zweitens beantragte eine
Minderheit Guhl (bdp, AG), die Antragsdelikte Exhibitionismus und sexuelle Belästigung
wieder in den Katalog der Anlasstaten für ein zwingendes, lebenslängliches
Tätigkeitsverbot aufzunehmen – und zwar bei Minderjährigen wie auch bei
Erwachsenen. Obwohl dieses Ansinnen eigentlich dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates entsprochen hätte, empfahl Bundesrätin Sommaruga, den Antrag Guhl
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Das Konzept des Ständerates sei
in diesem Punkt überzeugend und es mache durchaus Sinn, die beiden leichten
Straftatbestände aus dem Deliktkatalog auszuschliessen. Die Unterstützung der
geschlossenen SVP-, BDP- und CVP-Fraktionen reichte zusammen mit vereinzelten
weiteren Stimmen dennoch aus, um dem Minderheitsantrag Folge zu geben und den
Beschluss des Ständerates zu kippen. Als Drittes stimmte der Nationalrat über einen
Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) ab, der auch den Straftatbestand der Pornografie zum
Eigenkonsum wieder in den Katalog von Anlasstaten einfügen wollte. Diesmal sprach
sich auch Bundesrätin Sommaruga für die Rückkehr zum bundesrätlichen Entwurf aus,
die dann mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor auch beschlossen wurde.

Der zweite Block beinhaltete die Ausnahmebestimmungen, die Überprüfung der
Tätigkeitsverbote und alle restlichen Bestimmungen. Hier beantragte eine Minderheit
um Natalie Rickli (svp, ZH), die Härtefallklausel ganz aus dem Gesetz zu streichen; die
vom Ständerat eingefügte explizite Ausnahmebestimmung für Fälle einvernehmlicher
Jugendliebe genüge vollends. Mit 101 zu 73 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich
der Nationalrat jedoch für die Beibehaltung der Härtefallklausel aus. Dagegen stimmten
neben der geschlossenen SVP-Fraktion die Mehrheit der BDP-Fraktion sowie
Vereinzelte aus den Fraktionen der FDP, CVP und SP. Eine weitere Kampfabstimmung
gab es zur Frage der Überprüfungsmöglichkeit bei lebenslänglichen Tätigkeitsverboten.
Während die Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgen und keine
Überprüfungsmöglichkeit vorsehen wollte, beantragte eine Minderheit Tschäppät (sp,
BE), die bundesrätliche Lösung mit Überprüfungsmöglichkeit nach 10 Jahren für nicht
pädophile Täter zu übernehmen. Eine zweite Minderheit Bauer (fdp, NE) legte indes
einen Kompromissvorschlag dar, wonach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot
grundsätzlich nicht aufgehoben werden kann, es sei denn ein unabhängiges Gutachten
stellt fest, dass kein Risiko mehr besteht. Mit dieser Formulierung sollte ein Konflikt mit
der EMRK vermieden werden. Im Rat scheiterten beide Minderheitsanträge deutlich am
Widerstand der SVP- BDP-, GLP- und CVP-Fraktionen. Ein Einzelantrag Nidegger (svp,
GE), der die explizite Ausnahmebestimmung für die Jugendliebe streichen wollte, blieb
chancenlos. Bei allen übrigen Bestimmungen folgte der Nationalrat den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit und schloss sich damit im Grossen und Ganzen dem Beschluss
des Ständerates an. Einstimmig nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an und gab sie damit zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 12

Die Differenzbereinigung im Gesetzgebungsprojekt zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative wurde zu Beginn der Frühjahrssession 2018 vom Ständerat in Angriff
genommen. Als Erstes widmete sich die Kantonskammer der Frage, wo die Altersgrenze
bei Anlasstaten liegen sollte, damit sie zu einem zwingenden, lebenslangen Verbot von
Tätigkeiten mit Minderjährigen führen. Die vorberatende RK-SR wollte mehrheitlich am
eigenen Beschluss festhalten und die Altersgrenze bei 16 Jahren ansetzen. Somit
würden nur an Kindern unter 16 Jahren begangene Anlasstaten automatisch zu einem
lebenslangen Tätigkeitsverbot im Kontakt mit Minderjährigen führen. Demgegenüber
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würden Anlasstaten an über 16-jährigen, besonders schutzbedürftigen Jugendlichen in
ein Tätigkeitsverbot im Kontakt mit besonders schutzbedürftigen Erwachsenen
münden. Wer sich an über 16-Jährigen vergehe, sei nicht unbedingt pädophil und dem
müsse daher auch nicht zwingend verboten werden, Tätigkeiten mit Kontakt zu
Minderjährigen auszuüben. Durch diese Regelung sollte die Verhältnismässigkeit besser
gewahrt werden als durch die vom Nationalrat festgelegte Altersgrenze bei 18 Jahren.
Sich dem nationalrätlichen Beschluss anzuschliessen, dies beantragte indes eine
Minderheit Engler (cvp, GR). Es mache keinen Sinn, dass für die Opfer von Anlasstaten
eine andere Alterslimite gelte als für den Personenkreis, den das Tätigkeitsverbot
schützen soll. Mit einem äusserst knappen Entscheid von 22 zu 21 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte der Ständerat der Minderheit und schloss sich damit dem Beschluss
des Nationalrates an, der im Übrigen auch dem Vorschlag des Bundesrates entsprach.

Der zweite Diskussionspunkt in der kleinen Kammer war der Katalog von Anlasstaten,
die automatisch ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach sich ziehen sollen. Der
Nationalrat hatte hier die Straftatbestände der sexuellen Belästigung, des
Exhibitionismus sowie der Pornografie zum Eigenkonsum wieder eingefügt, nachdem
sie der Ständerat anfänglich aus dem bundesrätlichen Entwurf gestrichen hatte. Die
Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat nun, an seinem Beschluss festzuhalten und
die Delikte wieder aus dem Katalog zu streichen, da „blosse“ Übertretungen und
Antragsdelikte keine Grundlage für ein zwingendes, lebenslanges Tätigkeitsverbot sein
sollten. Dieselbe Minderheit Engler wollte hingegen auch hier dem Nationalrat folgen
und den Deliktkatalog wie vom Bundesrat vorgeschlagen belassen. Um das
Hauptanliegen der Kommissionsmehrheit, die Verhältnismässigkeit, müsse man nicht an
dieser Stelle besorgt sein – dafür gebe es die Ausnahmebestimmung. Die kleine Kammer
hiess auch hier den Minderheitsantrag mit knapper Mehrheit gut und beseitigte damit
diese Differenz.

Drittens befasste sich der Ständerat nochmals mit der Spezialausnahme für Fälle der
Jugendliebe, die er ursprünglich eingefügt hatte und die der Nationalrat gutgeheissen
hatte. Die Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat jetzt aber, die Spezialausnahme
zu streichen, da sie Abgrenzungsschwierigkeiten zur allgemeinen Härtefallklausel
befürchtete, welche vom Nationalrat ebenfalls bestätigt worden war. Diese decke auch
Fälle der Jugendliebe ab, weshalb keine Notwendigkeit für die Spezialausnahme mehr
bestehe, unterstützte Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Antrag der
Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Vonlanthen (cvp, FR) legte hingegen Wert
darauf, die Jugendliebe ausdrücklich im Gesetz erwähnt zu wissen, und beantragte die
Beibehaltung der entsprechenden Bestimmung. Mit 39 zu 4 Stimmen folgte der
Ständerat deutlich dem Mehrheitsantrag und strich die Spezialausnahme wieder aus
dem Gesetzestext. Zum Schluss hiess die Ständekammer noch die durch die
vorhergehenden Entscheidungen notwendig gewordenen Änderungen im Bundesgesetz
über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA gut. Mit zwei verbleibenden
Differenzen ging die Vorlage damit wieder an den Nationalrat. 13

Bevor die SiK-NR einen Entscheid zur parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion mit
der Forderung nach der Schaffung einer Terrorismusstrafnorm fällte, liess sie sich von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga und von NDB-Direktor Markus Seiler über die
laufenden Arbeiten von Bund und Kantonen in der Terrorismusbekämpfung
informieren. Sie nahm zudem Kenntnis vom dritten TETRA-Bericht, vom Stand der
Arbeiten zum Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von
Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus sowie von der Vernehmlassung zur
Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Terrorismusbekämpfung
und des entsprechenden Zusatzprotokolls. Dennoch erachtete die
Kommissionsmehrheit den Handlungsbedarf im Sinne der parlamentarischen Initiative
weiterhin als unbestritten. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten terroristischen
Anschläge müsse der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte
die Kommissionsmehrheit, weshalb sie den Vorstoss im Oktober 2017 zur Annahme
beantragte. Für die Kommissionsminderheit überwog jedoch die Gefahr von
Koordinationsproblemen und Doppelspurigkeiten mit der Vorlage des Bundesrates zur
Umsetzung des Terrorismus-Abkommens. Sie war der Ansicht, das Ziel der
parlamentarischen Initiative könne schneller und besser durch Einbringung in die
bundesrätliche Vorlage erreicht werden, weswegen sie für die Ablehnung der Initiative
plädierte. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018 schliesslich seiner
Kommissionsmehrheit und gab der parlamentarischen Initiative mit 126 zu 53 Stimmen
Folge. 14
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Auch der Ständerat hiess die Motion von Bernhard Guhl (bdp, AG) für ein längeres
Prüfungsintervall nach drei negativen Prüfungen der Verwahrung ohne Diskussion gut.
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) erwähnte einzig, dass sich die Motion
ausschliesslich auf die Prüfung von Amtes wegen beschränke, da bereits heute die
Möglichkeit bestehe, bei unveränderten Verhältnissen auf eine erneute Begutachtung
zu verzichten. Dadurch läge eine mögliche Umsetzung dieser Motion im Rahmen der zu
gewährleistenden Minimalrechte der EMRK. Justizministerin Simonetta Sommaruga
hatte dem nichts beizufügen. 15

MOTION
DATUM: 28.02.2018
CATALINA SCHMID

Privatrecht

Zwei Änderungen nur brachte die RK-SR am Entwurf des Bundesrates für das
Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen an, die der Ständerat in
der Sommersession 2018 beide stillschweigend guthiess. Die erste Abweichung betraf
die schon in der Vernehmlassung umstrittene Bestimmung, dass die Kantone für die
nötige Weiterbildung der Personen sorgen müssen, die – beispielsweise im Rahmen
einer Tätigkeit bei der Kriseninterventionsstelle oder bei Gerichten – mit
Gewaltschutzfällen zu tun haben. Eine solche administrative Vorschrift habe im
Zivilgesetzbuch nichts verloren und tangiere überdies die Autonomie der Kantone,
rechtfertigte Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) deren Streichung.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt diese Streichung für vertretbar, zumal die
Kantone angesichts der Folgekosten von häuslicher Gewalt selber ein Interesse an
geschulten Fachpersonen haben sollten. Als Zweites hatte sich die Kommission
Gedanken über die Kostenfolgen von den im Gesetz vorgesehenen elektronischen
Überwachungsmassnahmen für häusliche Gewalt oder Stalking ausübende Personen
gemacht. Gerade wenn die verursachende Person vermögend sei, sei nicht einzusehen,
weshalb die Allgemeinheit die Kosten für eine solche Massnahme tragen müsse. Die
Kommission ergänzte das Gesetz dahingehend, dass diese Kosten – nicht aber die
Verfahrenskosten – der überwachten Partei auferlegt werden können, betonte aber,
diese Regelung solle nicht dazu führen, dass bei Fällen von häuslicher Gewalt das
gemeinsame Familienbudget belastet werde, da so letztlich auch das Opfer dafür
bezahle. Auch hiermit zeigte sich Justizministerin Sommaruga einverstanden; auf dieser
Grundlage könne der Zweitrat weiterarbeiten. Einstimmig verabschiedete der Ständerat
das leicht angepasste Gesetz zuhanden des Nationalrates. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
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Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos
und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 17

Beim Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen waren zu Beginn der
Wintersession 2018 noch zwei Differenzen ausstehend. Die Möglichkeit, dass die
Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wurde sowohl von
der RK-SR als auch vom Ständerat begrüsst. Die vom Nationalrat ergänzte
Übergangsbestimmung jedoch, die eine Evaluation des Gesetzes nach vier Jahren
vorsieht, strich der Ständerat wieder mit der Begründung, sie sei ineffektiv und
überflüssig. Bundesrätin Simonetta Sommaruga betonte hier zuhanden des Protokolls,
dass der Bundesrat zu gegebener Zeit eine Evaluation der neuen Regelungen plane, vier
Jahre dafür allerdings eine zu kurze Zeitspanne seien.
Die Mehrheit der RK-NR beantragte ihrem Rat daraufhin, dem Ständerat zu folgen und
auf die zusätzliche Übergangsbestimmung zu verzichten. Die Wirksamkeitsüberprüfung
von Gesetzesänderungen sei eine grundsätzliche Aufgabe der Regierung und des
Parlaments; Letzteres könne eine Evaluation jederzeit anstossen, wenn der Bundesrat
nicht von sich aus tätig werde. Zudem schreibe die Übergangsbestimmung vor, dass die
Ergebnisse der Evaluation vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes vorliegen
müssten; in einem solch kurzen Zeitraum sei eine seriöse Datengrundlage aber noch gar
nicht verfügbar. Justizministerin Sommaruga versicherte auch im Nationalrat, dass es
eine Evaluation geben werde. Eine Minderheit wollte an der Evaluation nach vier Jahren
festhalten, blieb im Nationalrat letztlich jedoch chancenlos. Mit 122 zu 64 Stimmen
hiess die grosse Kammer das Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener
Personen ohne die umstrittene Übergangsbestimmung gut. In der Schlussabstimmung
sprach sich der Nationalrat schliesslich mit 195 zu 2 Stimmen für das Gesetz aus; der
Ständerat nahm es einstimmig an. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Nachdem der Ständerat als Erstrat im Sommer 2015 über das neue Strafregistergesetz
beraten hatte, war im Frühling 2016 der Nationalrat als Zweitrat an der Reihe. In der RK-
NR gaben vor allem die Komplexität des Gesetzes, der Datenschutz, die Verwendung der
AHV-Nummer zur Identifizierung der Personen, das Unternehmensstrafregister und die
Anpassung des DNA-Profil-Gesetzes Anlass zu Diskussionen. Von der Zweckmässigkeit
der Vorlage dennoch überzeugt, beantragte die Kommissionsmehrheit ihrem Rat
Eintreten. Ein Nichteintretens- und ein Rückweisungsantrag – beide mit der
Begründung, das Gesetz sei zu komplex – fanden jeweils nur in der SVP-Fraktion
Unterstützung und scheiterten klar. Gleich zu Beginn der Detailberatung widmete sich
der Nationalrat dem inhaltlich bedeutsamsten Punkt der Vorlage, dem Strafregister für
Unternehmen. Da sich die kleine Kammer im Vorjahr gegen die Einführung eines
solchen Registers ausgesprochen hatte, forderte eine Minderheit um Margret Kiener
Nellen (sp, BE), diese Bestimmungen wie vom Bundesrat ursprünglich vorgesehen
wieder ins Gesetz aufzunehmen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass die
Einführung eines Unternehmensstrafregisters als Mittel zur Korruptionsbekämpfung
ausdrücklich von der Greco empfohlen worden sei. Darüber hinaus sei die Idee auch in
der Vernehmlassung überwiegend positiv aufgenommen worden und werde von
juristischer Seite ebenfalls begrüsst. Obwohl sich auch Bundesrätin Sommaruga noch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2016
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



einmal klar für das Unternehmensstrafregister ausgesprochen hatte, folgte die
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat dem Ständerat und erteilte der Einführung eines
solchen Registers mit 127 zu 55 Stimmen eine klare Absage. Die Personenidentifikation
mittels AHV-Nummer war der SVP-Fraktion ein Dorn im Auge; ihr Sprecher Yves
Nidegger (svp, GE) sah dadurch den Datenschutz gefährdet. Ausserhalb der SVP-
Fraktion teilte jedoch niemand diese Ansicht, wodurch der entsprechende Antrag keine
Mehrheit fand. Demgegenüber wurde mit der Gutheissung eines Minderheitsantrages
Nidegger (svp, GE) mit 86 zu 83 Stimmen die Eintragung von Einstellungsverfügungen in
VOSTRA verhindert. Für die äusserst knappe rechtsbürgerliche Mehrheit standen diese
Strafregistereinträge in Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Dasselbe Argument
brachte SVP-Fraktionssprecher Nidegger auch gegen die Registrierung von laufenden
Strafverfahren vor, hier jedoch ohne Erfolg. Das Wissen um laufende Strafverfahren sei
für viele Behörden unverzichtbar, so die Meinung der Ratsmehrheit. Eine neue
Differenz zum Ständerat schuf die grosse Kammer bei den Löschfristen für
Strafregistereinträge. Während der Entwurf des Bundesrates vorgesehen hatte, dass
nur Urteile zu lebenslänglichen Haftstrafen lebenslang im Strafregister verbleiben
sollen, definierte der Nationalrat einen Deliktkatalog aus schweren Verbrechen gegen
Leib und Leben, deren Einträge bis zum Tod des Täters nicht gelöscht werden sollen.
Bundesrätin Sommaruga kritisierte den Katalog als "nicht mit rechtsstaatlichen
Prinzipien vereinbar", was die bürgerliche Mehrheit jedoch nicht umzustimmen
vermochte. Schliesslich entbrannte bei den Änderungen einzelner Normen des DNA-
Profil-Gesetzes eine Debatte um die Löschfristen von DNA-Profilen, ausgelöst durch
einen Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH), demzufolge DNA-Daten in bestimmten Fällen
gar nicht mehr gelöscht werden sollten. Ausserhalb des rechtsbürgerlichen Blocks war
man aber der Ansicht, die Beratung des Strafregistergesetzes sei nicht der richtige Ort,
um so weitreichende Grundrechtseinschränkungen sozusagen nebenbei vorzunehmen.
Überdies hatte der Rat zu diesem Thema schon ein Postulat überwiesen, das den
Bundesrat beauftragt, die Löschfristen der DNA-Profile zu evaluieren. Der Antrag wurde
folglich abgelehnt. Bei den übrigen Bestimmungen folgte die grosse Kammer
diskussionslos ihrer Kommission, welche in Differenz zum Ständerat noch einige
Ergänzungen zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative in die Vorlage eingebracht
hatte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 150 zu 30 Stimmen aus der SVP-
Fraktion bei einer Enthaltung angenommen. 19

Das Strafregistergesetz befand sich im Sommer 2016 in der Differenzbereinigung. Den
Ständerat beschäftigten dabei hauptsächlich die Fragen, wie mit
Einstellungsverfügungen umzugehen ist und welcher Deliktskatalog zu einem
lebenslangen Eintrag im Strafregister führen soll. In Bezug auf die
Einstellungsverfügungen beantragte die ständerätliche Rechtskommission, dem
Nationalrat zu folgen und solche Verfügungen auch nicht in Ausnahmefällen ins
Strafregister aufzunehmen. Damit gewichtete sie die Unschuldsvermutung höher als das
Interesse der Strafverfolgungsbehörden an der Vorgeschichte eines Täters. Mit 40 zu
einer Stimme schloss sich die kleine Kammer ihrer Kommission und dem Nationalrat an
und schloss damit aus, dass in bestimmten Fällen Einstellungsverfügungen in VOSTRA
erfasst werden. Bei den Delikten, die zu lebenslangen Strafregistereinträgen führen
sollen, konnte sich nur eine Kommissionsminderheit für den vom Nationalrat
definierten Katalog aus schweren Gewalt- und Sexualverbrechen begeistern. Die
Kommissionsmehrheit wollte an der Version des Bundesrates festhalten und nur Urteile
zu lebenslänglichen Haftstrafen bis zum Tod im Strafregister belassen. Der vom
Nationalrat definierte Deliktkatalog enthalte Delikte unterschiedlicher Schwere und sei
willkürlich zusammengestellt, argumentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die
Mehrheit des Rates liess sich jedoch davon überzeugen, dass schwere Gewaltdelikte
aufgrund ihrer Schwere und Sexualdelikte aufgrund der Rückfallgefahr bis zum Tod der
betreffenden Person für die Strafverfolgungsbehörden in VOSTRA einsehbar sein
sollten. Mit 29 zu 14 Stimmen gewichtete die kleine Kammer das Interesse der
Strafverfolgungsbehörden höher als das Recht auf Vergessen und räumte auch diese
Differenz zum Nationalrat aus.
Der Nationalrat hatte in der Folge noch über einige redaktionelle Differenzen zu
entscheiden, welche er stillschweigend annahm. In der Schlussabstimmung stimmte die
grosse Kammer dem neuen Strafregistergesetz mit 127 zu 48 Stimmen zu; der Ständerat
hiess die Vorlage mit 43 zu einer Stimme gut. 20
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Innere Sicherheit

Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession als Erstrat mit der im Februar 2009
mit 106'037 gültigen Unterschriften eingereichten Waffenschutzinitiative. Die Initiative
fordert, dass Waffenbesitz nur mit einem Bedarfs- und Fähigkeitsausweis gestattet ist,
dass die Armeewaffen im Zeughaus statt zu Hause aufbewahrt werden und dass ein
zentrales Waffenregister erstellt wird. Der Bundesrat hatte die Initiative bereits Ende
2009 zur Ablehnung empfohlen. In der Ratsdebatte wurden von den die Initiative
befürwortenden Vertretern der SP und der Grünen insbesondere Sicherheitsaspekte
vorgebracht. Es wurde argumentiert, dass ein Verbot der Aufbewahrung von (Armee-
)Waffen zu Hause vor allem Tötungsdelikte aus dem Affekt, häusliche Gewalt oder
Suizide vorbeugen könne. Darüber hinaus könne ein zentrales Waffenregister der
Verbrechensbekämpfung dienen. Die Ratsmehrheit empfahl die Initiative allerdings mit
dem Hinweis auf das aktuell genügende Waffengesetz zur Ablehnung. Krimineller
Waffenmissbrauch könne mit einem Fähigkeitsausweis nicht verhindert werden und das
Schützen- und Jagdwesen würden unnötig eingeschränkt. Den Initianten wurde von der
Ratsrechten zudem vorgeworfen, mit ihrem Vorhaben eine Abschaffung der Armee auf
Raten anzustreben. Die gleichen Argumente wurden auch im Ständerat diskutiert. Beide
Räte empfahlen den Bürgern, die Initiative abzulehnen. Die geschlossen stimmende SP,
die Grünen und die Grünliberalen unterlagen bei den Schlussabstimmungen
rechtsbürgerlichen Mehrheiten, im Nationalrat mit 119 zu 69 und im Ständerat mit 30 zu
11 Stimmen. Lanciert wurde der Abstimmungskampf im Dezember 2010. Bundesrätin
Sommaruga musste gegen die Initiative und auch gegen ihre eigene Partei antreten,
obwohl sie selbst als Ständerätin das Begehren noch unterstützt hatte. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Um eine effiziente Strafverfolgung auch in Zukunft sicherzustellen, aktualisierte der
Bundesrat im Oktober 2014 das 15 Jahre alte Verordnungsrecht betreffend den
Abgleich von DNA-Profilen. Die Anpassungen waren aufgrund der technischen
Fortschritte notwendig geworden. Da die Analysegeräte immer leistungsfähiger werden
und damit ein aktuell unbrauchbares DNA-Profil in Zukunft zur Fallaufklärung beitragen
könnte, soll das biologische Material künftig 15 statt nur 5 Jahre aufbewahrt werden. Im
selben Schritt wurde auch die Totalrevision der DNA-Analyselabor-Verordnung durch
die Justizministerin genehmigt. Beide Revisionen treten per 1. Januar 2015 in Kraft. 22

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.2014
NADJA ACKERMANN

Im Zuge der Totalrevision des BÜPF hatte sich der Nationalrat in der Sommersession
2015 als Zweitrat mit dem Interessenskonflikt zwischen einer wirksamen Strafverfolgung
und dem Persönlichkeits- bzw. Datenschutz zu befassen. Die zwei Hauptanliegen der
Vorlage sind erstens die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung und zweitens die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz von Staatstrojanern (GovWare).
Im Vorjahr hatte der Ständerat als Erstrat nicht viel am Entwurf des Bundesrates
geändert. In der grossen Kammer stiess die Vorlage jedoch auf mehr Widerstand. Nach
einer emotionalen Eintretensdebatte lehnte der Nationalrat einen Minderheitsantrag
der RK-NR auf Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat  mit 128 zu 50 Stimmen
bei 7 Enthaltungen ab. Die Minderheit um Daniel Vischer (gp, ZH) wollte den Bundesrat
damit beauftragen, eine Vorlage ganz ohne Vorratsdatenspeicherung vorzulegen und
den Einsatz von Staatstrojanern auf schwere Gewaltverbrechen zu beschränken. In der
Detailberatung zeigte sich, dass die Vorlage schon in der Kommission umstritten
gewesen war, musste die grosse Kammer doch über mehr als 40 Minderheitsanträge
abstimmen. In einem ersten Beratungsblock befasste sich der Nationalrat mit den
Randdaten und brachte in diesem Bereich zwei Änderungen an: Erstens müssen
Anbieter von Postdiensten die Randdaten während eines Jahres aufbewahren anstatt
wie vom Ständerat beschlossen nur während sechs Monaten und zweitens müssen
Anbieter von Fernmeldediensten ihre gespeicherten Daten in der Schweiz
aufbewahren. Im zweiten Block befasste sich die grosse Kammer mit Staatstrojanern
und fügte einen neuen Artikel in die Strafprozessordnung und den Militärstrafprozess
ein, welcher effiziente Massnahmen gegen den Missbrauch von GovWare bieten soll,
indem die festgeschriebenen Voraussetzungen sicherstellen, dass die Programme nur
das gesetzlich Zulässige tun können. Ausserdem soll die Beschaffung und Freigabe
solcher Programme zentral geregelt und einem Dienst des Bundes übertragen werden.
Zum Schluss der Beratung diskutierte der Nationalrat in einem dritten Block die
allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes. Hier wurde mit Stichentscheid des
Präsidenten Rossini (sp, VS) ein Minderheitsantrag gutgeheissen, mit dem das Vorgehen
geregelt wird, wenn Sicherheitslücken in Überwachungssystemen festgestellt werden:
Der Bundesrat muss den EDÖB sowie die Öffentlichkeit darüber informieren und bei
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erheblichen Sicherheitslücken den Betrieb des betroffenen Systems bis zur Behebung
des Mangels einstellen. In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer der
Vorlage mit 110 zu 65 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu. Unterstützt wurde das Geschäft
vor allem von der politischen Mitte, während es die geschlossene grüne Fraktion sowie
die Mehrheiten der SP- und SVP-Fraktionen ablehnten. Sie monierten vor allem einen
zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz.

In der Wintersession desselben Jahres begann der Ständerat mit der
Differenzbereinigung und folgte in allen Punkten den Anträgen seiner
Rechtskommission. So strich er die vom Nationalrat aufgenommenen Bestimmungen
über das Vorgehen bei Sicherheitslücken wieder aus dem Gesetz mit der Begründung,
dass Fragen der Informatiksicherheit ins Datenschutzrecht gehörten und hier fehl am
Platz seien. In Bezug auf die Aufbewahrungsdauer von Randdaten vollzog die kleine
Kammer eine Kehrtwende und beschloss nun, die Fristen sowohl für den Post- als auch
für den Fernmeldeverkehr bei sechs Monaten zu belassen. In erster Lesung hatte sie die
Verlängerung auf zwölf Monate beim Fernmeldeverkehr noch gutgeheissen. Als einen
Grund für diese Umkehr nannte Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR) das
drohende Referendum: Die Vorratsdatenspeicherung sei per se schon umstritten,
weshalb die Erhöhung auf zwölf Monate womöglich die Chancen eines allfälligen
Referendums verbessern und damit die gesamte Vorlage gefährden könnte, was auf
keinen Fall im Interesse der Strafverfolgungsbehörden liege. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga begrüsste diesen Kompromiss und betonte, die Frist sei sekundär, solange
die Vorlage als Ganzes vorangebracht werde und man endlich die Möglichkeit erhalte,
verschlüsselte Kommunikation mittels Staatstrojaner zu überwachen. Mit 20 zu 17
Stimmen bei 2 Enthaltungen strich der Ständerat die Pflicht, die gespeicherten Daten in
der Schweiz aufzubewahren, wieder aus dem Entwurf. Die Minderheit, welche die
Bestimmung beibehalten wollte, versprach sich davon mehr Datensicherheit, doch die
Mehrheit erachtete den Absatz als nicht notwendig, da Schweizer Unternehmen
ohnehin dem schweizerischen Datenschutzrecht unterstehen, unabhängig davon, wo
sie die Daten lagern. Die Beschaffung und Zertifizierung von GovWare durch eine
zentrale Bundesstelle wurde in der Kantonskammer ebenfalls fallengelassen, weil
dadurch zu sehr in die kantonale Hoheit über die Strafverfolgung eingegriffen würde. In
allen anderen Punkten schloss sich der Ständerat der Fassung des Nationalrates an.
Über die verbleibenden Differenzen wird die grosse Kammer im kommenden Jahr
beraten. 23

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn
Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
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Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die
deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)
„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 24
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Die Schweiz soll keinen Terrorismus exportieren. Darin waren sich die Motionärin Ida
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) und der Bundesrat einig. Ob die Verankerung einer
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS – wie in der Motion
verlangt – jedoch der richtige Weg ist, darüber schieden sich die Geister. In der
Debatte im Nationalrat wies Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Gefahren hin,
die eine Ausreisesperre ohne flankierende Massnahmen mit sich bringe: Man müsse
wissen, was mit einer an der Ausreise gehinderten Person in der Schweiz geschehen
soll, um nicht zu riskieren, dass diese Person hier eine schwere Straftat verübt. Der
Bundesrat sei ausserdem daran, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Dennoch
unterstützte die grosse Kammer den Vorstoss im September 2016 mit deutlicher
Mehrheit. 25
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Im Ständerat wurde die Motion Glanzmann-Hunkeler mit der Forderung, eine
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS zu verankern, im
Dezember 2016 stillschweigend abgelehnt. Die vorberatende Kommission hatte
ebenfalls einstimmig die Ablehnung beantragt und dabei vier Gründe ins Feld geführt:
Eine Ausreisesperre allein könne erstens nicht die Lösung des Problems sein und
zweitens müsste der Vollzug einer solchen Sperre zuerst mit den Kantonen abgeklärt
werden. Drittens sei die Ausreisesperre ein Grundrechtseingriff und das Recht auf
Ausreise im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte völkerrechtlich
geschützt, was klare prozessuale Regeln, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips unabdingbar macht. Viertens sei die Verankerung im
BWIS nicht zielführend, da dieses mit dem Inkrafttreten des neuen
Nachrichtendienstgesetzes bald grossteils ausser Kraft gesetzt werde. Bundesrätin
Sommaruga versicherte noch einmal, man arbeite an einer Lösung und setze dabei vor
allem auf eine Meldepflicht und eine Reisedokumentensperre sowie
Deradikalisierungsprogramme. 26
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Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
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kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 27
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Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz
aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es
sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
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Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»

Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 28

Als Bestandteil der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung stellten
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone, Gemeinden und Städte zusammen mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga Anfang Dezember 2017 einen Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus vor. Durch interdisziplinäres Vorgehen und Bündelung der bereits
laufenden Anstrengungen auf allen Staatsebenen soll der NAP die Voraussetzungen für
die Erkennung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus in
all ihren Formen schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Terrorismusprävention
leisten. Dazu bezeichnet der NAP 26 konkrete Massnahmen für die fünf Handlungsfelder
Wissen und Expertise, Zusammenarbeit und Koordination, Verhinderung von
extremistischem Gedankengut und Gruppierungen, Ausstieg und Reintegration sowie
internationale Zusammenarbeit. Neben Polizei und Justiz werden auch Fachpersonen
aus dem Erziehungs-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Zivilgesellschaft in die
Prävention miteinbezogen, um extremistische Tendenzen besonders bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen frühzeitig zu erkennen.
Seit September 2016 hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden das Papier unter
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der Leitung des Sicherheitsverbunds Schweiz erarbeitet, bis es Ende November 2017
von den Präsidien der KKJPD, der EDK, der SODK, des Städteverbands und des
Gemeindeverbands einstimmig verabschiedet wurde. Der Bundesrat nahm den
Aktionsplan zur Kenntnis und bekundete seine Absicht, dessen Umsetzung mit einem
Impulsprogramm im Umfang von CHF 5 Mio. Schub zu geben, womit er Projekte der
Kantone, der Gemeinden und der Zivilgesellschaft unterstützen will. Der
Sicherheitsverbund Schweiz wird den Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen den
beteiligten Akteuren koordinieren sowie jährlich ein Monitoring über die Umsetzung der
Massnahmen durchführen. So soll die Umsetzung und Evaluation des NAP innerhalb von
fünf Jahren erfolgen. 29

In der Frühjahrssession 2018 hiess auch der Nationalrat die Motion Jositsch (sp, ZH)
zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt
diskussionslos gut. Im Namen der RK-NR unterstrichen Erich von Siebenthal (svp, BE)
und Lisa Mazzone (gp, GE) die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund,
Kantonen und Gemeinden sowie der Polizei, um diese Lücken im verfassungsmässigen
Bevölkerungsschutz zu füllen. Seit 2017 setze sich eine Arbeitsgruppe mit der
Ausarbeitung eines Konzeptes zur Unterstützung von besonders gefährdeten
Minderheiten auseinander und prüfe Möglichkeiten zur Ergänzung des geltenden
Rechts, um die Bundeskompetenzen zu erweitern, so Justizministerin Sommaruga.
Aufgrund der kantonalen Polizeikompetenz liege die Verantwortung zur Umsetzung
solcher Schutzmassnahmen jedoch vorwiegend bei den Kantonen. So sei die Absprache
zwischen Bund und Kantonen unabdingbar. 30

MOTION
DATUM: 07.03.2018
CATALINA SCHMID

In der Sommersession 2018 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Übernahme
der geänderten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) als Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands. Wie umstritten diese Vorlage war, zeigte sich schon in der langen,
ausführlichen Eintretensdebatte, an deren Ende die grosse Kammer über einen
Nichteintretens-, einen Sistierungs- und einen Rückweisungsantrag – alle von
derselben SVP-Minderheit gestellt – zu befinden hatte. Nationalrat Beat Arnold (svp, UR)
begründete als Minderheitssprecher die Anträge: Mit einer Sistierung der Beratungen,
bis der EuGH über die Klage der Tschechischen Republik bezüglich der Rechtmässigkeit
der EU-Waffenrichtlinie als sicherheitspolitisches Instrument befunden haben wird,
soll verhindert werden, dass sich die Schweiz mit der Umsetzung einer gar nicht
legitimen Richtlinie beschäftige. Nichteintreten sei angezeigt, weil die im
Gesetzesentwurf enthaltenen Verschärfungen für die Terrorbekämpfung nichts nützten
und stattdessen «der breiten Entwaffnung der Bevölkerung dienen» sowie von
«gravierenden Versäumnissen in der Schengen-Sicherheitspolitik» ablenken sollten.
Das Schweizer Waffengesetz enthalte bereits «alle notwendigen und sinnvollen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung», weshalb es nicht revidiert werden müsse. Mit
dem Rückweisungsantrag wollte die Minderheit Arnold den Bundesrat beauftragen, alle
über die EU-Waffenrichtlinie hinausgehenden Einschränkungen sowie alle
Regulierungen, die die Schweizer Waffentradition in irgendeiner Weise
beeinträchtigen, aus dem Entwurf zu entfernen. FDP-Fraktionssprecherin Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) entgegnete, die FDP-Fraktion werde einstimmig auf die
Vorlage eintreten, da sowohl die Rückweisung als auch die Sistierung die fristgemässe
Umsetzung der Vorgaben – die Schweiz hat dazu bis am 31. Mai 2019 Zeit – torpedierten
und somit ein unnötiges Risiko für die Weiterführung der Abkommen von Schengen und
Dublin eingegangen würde. Zwar sei es bedauerlich, dass die Änderung des
Waffengesetzes die Sicherheit in der Schweiz nur marginal erhöhe, allerdings bringe die
Assoziierung an Schengen/Dublin für die Schweiz einen grossen Sicherheitsgewinn,
weshalb diese Abkommen nicht gefährdet werden dürften. Denselben Tenor liess auch
die CVP-Fraktion hören: Man sei nicht bereit – wie es Fraktionssprecher Nicolo
Paganini (cvp, SG) ausdrückte – «das Schengen-Abkommen für ein an einem
untauglichen Ort statuiertes Souveränitätsexempel auf den Opferaltar zu legen.»
Ebenso betonten die Vertreterinnen und Vertreter der GLP-, SP- und BDP-Fraktionen
die Bedeutung von Schengen/Dublin für die Schweiz. Auch die Grüne Fraktion erklärte,
auf die Vorlage eintreten zu wollen, betonte aber gleichzeitig, der Entwurf gehe zu
wenig weit, um die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung tatsächlich zu verbessern.
Nach einem langen Schlagabtausch und vielen Fragen an Bundesrätin Simonetta
Sommaruga trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte die
Minderheitsanträge auf Sistierung, Nichteintreten und Rückweisung mit grosser
Mehrheit ab. Eintreten mit allen verfügbaren Mitteln verhindern wollte die geschlossene
SVP-Fraktion mit sehr vereinzelter Unterstützung aus den Fraktionen der CVP und der
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FDP, blieb damit aber letztlich erfolglos.
Die Detailberatung zum Geschäft fand in drei getrennten Blöcken statt, wovon sich der
erste mit den Begriffen, dem Erwerb und Besitz von Waffen und wesentlichen
Waffenbestandteilen, dem Erwerb von Munition und Munitionsbestandteilen, der
Waffenherstellung, der Buchführung und dem Aufbewahren von Waffen beschäftigte.
Im zweiten Block standen die Verbote im Zusammenhang mit Waffen,
Waffenbestandteilen und Waffenzubehör, die Ausnahmebewilligungen sowie die
Übergangsbestimmungen im Zentrum, bevor im dritten Block über die administrativen
Sanktionen und die Datenbearbeitung debattiert wurde. Insgesamt hatte die grosse
Kammer über 33 Minderheits- und einige Einzelanträge zu befinden, wovon jedoch nur
zwei im Rat eine Mehrheit fanden. Durch die Annahme dieser beiden SVP-
Minderheitsanträge im ersten Block hielt der Nationalrat erstens am geltenden Recht
fest, dass bei zusammengebauten Waffen die Markierung eines wesentlichen
Bestandteils genügt; der Bundesrat hatte diesen Satz aufheben und die
Markierungspflicht damit auf alle wesentlichen Waffenbestandteile ausdehnen wollen,
wie es die EU-Richtlinie verlangt. Zweitens verzichtete die Volkskammer darauf, den
Erwerb und Besitz von grossen Magazinen zu regeln. Der Bundesrat hatte für die
sogenannten Ladevorrichtungen mit hoher Kapazität dieselben Regeln wie für Munition
vorgesehen, womit diese insbesondere auch der Buchführungspflicht für Händler
unterlägen, was der Nationalrat nicht goutierte. Ein Verbot erachtete er auch nicht als
sinnvoll, weil Magazine im Internet beschafft werden könnten und das Verbot somit
nicht kontrollierbar wäre.
Im zweiten Block nahm der Nationalrat drei grössere Änderungen am Gesetzesentwurf
vor, allesamt so wie sie die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte. So stimmte die
grosse Kammer mit deutlicher Mehrheit dem Konzept ihrer Kommission zu, das die
direkt von der Armee übernommene Ordonnanzwaffe trotz ihrer Eigenschaft als zum
Halbautomat umgebaute automatische Waffe gar nicht erst zu den verbotenen Waffen
zählt. Der Bundesrat hatte angedacht, diese zwar zu den verbotenen Waffen zu zählen,
deren Eigentümer aber von der Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Schützenverein oder
zum regelmässigen Schiessen auszunehmen. Da im Endeffekt beide Regelungen zur
selben Anwendung führten, ging es hierbei nicht um eine materielle Änderung, sondern
vielmehr darum, das Schweizer Sturmgewehr nicht als «verboten» zu bezeichnen. Des
Weiteren sprach der Nationalrat den Kantonen die Entscheidkompetenz in Bezug auf
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen ab. In der Version des Nationalrates
schreibt das Waffengesetz neu vor, dass Ausnahmebewilligungen grundsätzlich immer
erteilt werden, wenn die im Gesetz bestimmten Bedingungen erfüllt sind; der
Bundesrat hatte gewollt, dass die Kantone wie bisher zusätzliche, eigene Erfordernisse
verlangen können. Die dritte Änderung in diesem Bereich betraf den Nachweis über die
Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder das regelmässige Nutzen der Waffe zum
sportlichen Schiessen als Voraussetzung für den Erhalt einer Ausnahmebewilligung.
Während der Bundesrat vorgesehen hatte, dass dieser Nachweis gleich sowie nach fünf
und nach zehn Jahren erneut erbracht werden muss, beschloss der Nationalrat, dass
das erste Mal nach fünf und noch einmal nach zehn Jahren genügt.
Im dritten Block betreffend die administrativen Sanktionen und die Datenbearbeitung
nahm die Volkskammer keine Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vor.
Ebenfalls in diesem letzten Block behandelte der Nationalrat den Bundesbeschluss über
die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und
der EU betreffend die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie – zuvor war ausschliesslich
über die konkrete Umsetzung der Vorgaben im Schweizer Waffengesetz debattiert
worden. Hierbei kam es noch einmal zu einer Grundsatzabstimmung: Eine Minderheit
Arnold hatte beantragt, in den Bundesbeschluss einen Absatz einzufügen, dass der
Bundesrat der EU mitteile, dass das aktuelle Schweizer Waffengesetz alle notwendigen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung enthalte und folglich Art. 2 des Beschlusses, der die
Annahme der Änderung des Waffengesetzes festschreibt, zu streichen. Mit 124 gegen 67
Stimmen (die geschlossene SVP-Fraktion und zwei Abweichler aus den Reihen der FDP)
sprach sich der Nationalrat jedoch für die Genehmigung des Notenaustausches aus, wie
ihn der Bundesrat vorgesehen hatte.
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 114 zu 67 Stimmen
bei 8 Enthaltungen an. Die Presse resümierte, die Debatte habe sich über weite
Strecken nur um die «rote Linie» gedreht, die Frage, wie weit man gehen könne, ohne
mit der EU auf Konfrontationskurs zu gehen. Richtig begeistert von der Vorlage schien
niemand zu sein: Die Linke brachte keinen einzigen ihrer Verschärfungsvorschläge
durch und monierte, das Gesetz bringe keine Verbesserung im Hinblick auf die
Prävention von Suiziden und häuslicher Gewalt. Sie begrüsste einzig die
Nachregistrierung aller halbautomatischen Waffen. Die SVP schien zu versuchen, die
Gelegenheit zu nutzen, das ihr ohnehin unliebsame Schengen-Abkommen loszuwerden
und versuchte mit allen Mitteln, dem Entwurf des Bundesrates die Zähne zu ziehen, was
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ihr mit vereinzelter Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager in zwei Punkten
schliesslich auch gelang: Dort, wo die Minderheitsanträge angenommen wurden, ist das
Gesetz mutmasslich nicht mehr mit den EU-Vorgaben kompatibel. Der SVP und ProTell
ging jedoch schon die Version des Nationalrates zu weit: Erfolge im Ständerat keine
Korrektur, werde man das Referendum ergreifen, drohte ProTell zum wiederholten Male
in einer Mitteilung. Zuvor wolle man jedoch «sämtliche Hebel in Bewegung setzen,
insbesondere via die interparlamentarische Gruppe für ein liberales Waffenrecht, um
die Ständeräte zu überzeugen, dieses unfaire Gesetz abzulehnen.» Im bürgerlichen
Lager ausserhalb der SVP wurde die Gesetzesanpassung am ehesten als notwendiges
Übel betrachtet, das an sich zwar nicht viel bringt, mit dem man aber den Fortbestand
der Schengen-Assoziierung sichern kann. 31

Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2018 die vom Bundesrat
vorgeschlagene Änderung des Waffengesetzes zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie
(2017/853) in einigen Punkten abgeschwächt und damit gemäss Bundesrätin Simonetta
Sommaruga «nicht mehr richtlinienkonform» entschieden hatte, kam das Geschäft zur
Vorberatung in die SiK-SR. Deren Sprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte im Herbst 2018
vor dem Ständeratsplenum, sie habe erneut die KKJPD, die KKPKS sowie den Schweizer
Schiesssportverband (SSV) zum laufenden Gesetzgebungsprojekt angehört und in ihrer
Beratung schliesslich einen Kompromiss zwischen den Ansprüchen von
Schengen/Dublin und jenen der Schützen gesucht, der die Spielräume der EU-
Richtlinie ausnutze, aber nicht gegen sie verstosse.
Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein. Als ersten Teil der eingangs
beschriebenen Kompromisslösung beantragte die SiK-SR ihrem Rat einstimmig, wie
vom Nationalrat beschlossen die Ordonnanzwaffen, die von Armeeangehörigen am
Ende des Dienstes direkt aus den Beständen der Militärverwaltung zu Eigentum
übernommen werden, nicht als verbotene Waffen zu kategorisieren. Mit 29 zu 15
Stimmen schloss sich der Ständerat in dieser Frage dem Nationalrat an.
In anderen Punkten ortete die SiK-SR jedoch Korrekturbedarf am Beschluss des
Nationalrates, um den Anforderungen der EU-Richtlinie zu entsprechen, so etwa
betreffend die Regelung des Erwerbs und Besitzes von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität. Der Nationalrat hatte hier grossen administrativen Aufwand und keinen
Nutzen gesehen und schliesslich ganz auf eine Regelung verzichtet. Laut
Kommissionssprecher Dittli schreibt die EU-Richtlinie jedoch vor, dass grosse Magazine
nur von Personen erworben werden dürfen, die auch die dazugehörigen Waffen
erwerben dürfen. Der Beschluss des Nationalrates sei somit nicht richtlinienkonform
und müsse korrigiert werden. Die SiK-SR schlug ihrem Rat hierzu vor, die grossen
Magazine im Gesetz nicht wie Munition zu regeln – das hatte der Bundesrat
ursprünglich vorgesehen, jedoch war die damit zusammenhängende
Buchführungspflicht für die Händler im Nationalrat kritisiert worden. Stattdessen wollte
sie ein eigenes Kapitel über den Erwerb und Besitz von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität einfügen, in dem festgehalten wird, dass solche nur von Personen erworben
werden dürfen, die zum Erwerb der entsprechenden Waffe berechtigt sind sowie dass
zu deren Besitz berechtigt ist, wer sie rechtmässig erworben hat. Bei diesem Vorschlag
entfiele die Buchführungspflicht und grosse Magazine könnten unbürokratisch nach
Vorlage der Ausnahmebewilligung oder des Waffenerwerbsscheins erworben werden.
Nachdem sich auch Justizministerin Sommaruga mit dieser Regelung einverstanden
erklärt hatte, nahm sie der Ständerat stillschweigend an. Ebenfalls als nicht
richtlinienkonform hatte die SiK-SR den Entscheid des Nationalrates gegen die
Markierung von wesentlichen Waffenbestandteilen bewertet. Dieser hatte auch hier
unnötigen administrativen Aufwand gesehen und deshalb beim geltenden Recht bleiben
wollen, wonach bei zusammengebauten Feuerwaffen die Markierung eines
wesentlichen Bestandteils genügt. Die EU-Richtlinie verlange jedoch bei einem
Neuerwerb die Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile, begründete Dittli
den Antrag der Kommission, hier dem Bundesrat zu folgen, was der Ständerat
schliesslich auch tat.
Keine Frage der Konformität mit der EU-Richtlinie war jene, ob den Kantonen bei der
Erteilung von Ausnahmebewilligungen an Sportschützen mittels einer Kann-
Formulierung ein gewisser Ermessensspielraum im Sinne des Föderalismus zugestanden
werden soll oder ob mit einer Muss-Formulierung schweizweit für alle Sportschützen
die gleichen Bedingungen festgehalten werden sollen, wie es der Nationalrat
beschlossen hatte. Mit 24 zu 21 Stimmen nahm die kleine Kammer einen
diesbezüglichen Einzelantrag Engler (cvp, GR) an und folgte dem Nationalrat; damit
müssen die Kantone allen Sportschützen eine Ausnahmebewilligung erteilen, die
nachweisen, dass sie Mitglied in einem Schiessverein sind oder sonst regelmässig
schiessen, und dürfen keine zusätzlichen Anforderungen stellen. Ebenfalls

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



einverstanden zeigte sich der Ständerat damit, dass dieser Nachweis einmal nach fünf
und ein weiteres Mal nach zehn Jahren erbracht werden muss. Bei der allgemeinen
Bestimmung für Ausnahmebewilligungen – nicht jener speziell für Sportschützen –
hingegen, schwenkte die Ständekammer auf die bundesrätliche Kann-Formulierung
zurück, um über das Waffengesetz hinausgehende kantonale Vorschriften nicht zu
verunmöglichen.
Mit einer letzten Änderung kam der Ständerat noch einmal den Schützen entgegen,
indem er die Bestätigungspflicht für vor dem Inkrafttreten des Waffengesetzes
erworbene, neu verbotene Waffen in eine einfache Meldepflicht umwandelte. Ein
Einzelantrag Hösli (svp, GL), der komplett auf eine Meldung oder Bestätigung verzichten
und stattdessen das Prinzip der Besitzstandswahrung festschreiben wollte, blieb mit 10
zu 31 Stimmen bei 2 Enthaltungen chancenlos. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Gesetzesentwurf mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an und gab ihn
zurück an den Nationalrat zur Differenzbereinigung.
War es nach der Debatte im Erstrat ProTell gewesen, die mit dem Referendum drohte,
war es nach der Beratung im Ständerat die AUNS, die ankündigte, sie werde das
Referendum unterstützen oder wenn nötig selbst ergreifen – es gehe um «die
Selbstbestimmung der unabhängigen Schweiz», so der Wortlaut in der entsprechenden
Mitteilung. Während sich die SVP als «Unterstützerin im Hintergrund» am Referendum
beteiligen wolle, hätten indes der SSV und die Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG) diesbezüglich noch keinen Entscheid gefällt. 32

Die Schweiz dürfe nicht zu einem Rückzugsort für Terroristen werden, befand die SVP-
Fraktion im Herbst 2016, als sie eine Motion zum Umgang mit staatsgefährdenden
Personen einreichte. Sie forderte damit die Schaffung von Rechtsgrundlagen, um
Personen, die zu Terrorismus aufrufen, anleiten oder ermuntern bzw. terroristische
Aktivitäten ankünden, finanzieren, begünstigen oder zu deren Unterstützung aufrufen –
aber keine Straftat begangen haben – durch unverzügliche Inhaftierung oder
Ausschaffung an ihrem Tun zu hindern. 
Der Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, aber nicht, wie Justizministerin
Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum erläuterte, weil er das Anliegen
grundsätzlich ablehnte, sondern weil er die Motion «in wesentlichen Teilen» schon als
erfüllt ansah. Einerseits bestünden bereits Straftatbestände, die auch terroristische
Akte einschlössen, sowie die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr.
Andererseits seien mit der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen
Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie dem Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zwei Vorlagen zum Umgang mit sogenannten
terroristischen Gefährdern in Arbeit. Auch wenn darin keine Präventivhaft vorgesehen
sei – es gehe ja schliesslich um Menschen, die keine Straftat verübt haben, erinnerte
die Bundesrätin –, eigneten sich die vorgeschlagenen Instrumente, um Gefährderinnen
und Gefährder zu überwachen und Material für ein allfälliges Strafverfahren zu
sammeln. Dies genügte dem Nationalrat aber offenbar nicht; er nahm die Motion im
Herbst 2018 mit 113 zu 64 Stimmen an. 33

MOTION
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 34

Im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Debatte, ob die Schweiz die verschärfte
EU-Waffenrichtlinie übernehmen soll, reichte Werner Salzmann (svp, BE), Präsident der
Berner SVP-Sektion und des Berner Schiesssportverbandes, im März 2017 eine Motion
mit dem Titel «Der Bundesrat darf die Verschärfung des EU-Waffenrechts nicht
unterzeichnen!» ein. Die Verschärfung des Waffenrechts schiesse völlig über das
eigentliche Ziel der Verhinderung von Terroranschlägen hinaus und führe zu «einer
Kriminalisierung aller Schützen, Jäger, Sammler und Waffenerwerber», lautete die
Begründung des Motionärs zum geforderten Übernahmeverbot der neuen EU-
Richtlinie. Dies bestärkte er gegenüber der Tageszeitung Blick mit dem Argument, dass
sich Terroristen und Terroristinnen nicht an bürokratische Auflagen hielten und die
Verschärfung des Waffenrechts somit keine zusätzliche Sicherheit biete. 
Behandelt wurde das Geschäft im Nationalrat erst in der Herbstsession 2018 – laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga «einfach definitiv zu spät», da die
Umsetzungsgesetzgebung zum EU-Waffenrecht bereits beraten worden war. Der
Bundesrat hatte zuvor in seiner Stellungnahme festgehalten, dass die Nichtübernahme
der Neuerungen im EU-Waffenrecht die Teilnahme der Schweiz am Schengen- und
Dublin-Abkommen aufs Spiel setzen könne und hatte deshalb die Ablehnung beantragt.
Dieser Empfehlung folgend lehnte der Nationalrat den Vorstoss ab. 35

MOTION
DATUM: 20.09.2018
CATALINA SCHMID

Wie schon die Eintretensdebatte im Frühjahr 2018 begann auch die
Differenzbereinigung zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Herbst desselben
Jahres im Nationalrat mit einem Versuch, das Geschäft bis auf Weiteres zu sistieren.
Mittels Ordnungsantrag wollte SVP-Nationalrat und ProTell-Interimspräsident Jean-Luc
Addor (svp, VS) das Geschäft vom Sessionsprogramm streichen. Damit wolle er
verhindern, dass die Schweiz ihr Waffenrecht aufgrund juristischer Verpflichtungen
anpasse, die sich womöglich mit einem Entscheid des EuGH über die nach wie vor
hängige Klage der Tschechischen Republik gegen die Rechtmässigkeit der Richtlinie in
Luft auflösen könnten. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand sein Antrag jedoch nur
marginale Unterstützung, weshalb er mit 59 zu 118 Stimmen Schiffbruch erlitt.
Die drei grossen, inhaltlichen Differenzen räumte der Nationalrat allesamt aus, indem er
sich hinter den Kompromissvorschlag des Ständerates stellte. Dabei handelte es sich
erstens um die vom Ständerat eingefügte Regelung von Erwerb und Besitz grosser
Magazine, die von der Volkskammer mit 101 zu 84 Stimmen bestätigt wurde. Eine
Minderheit Salzmann (svp, BE) hatte am eigenen Beschluss festhalten und auf eine
solche Regelung verzichten wollen. Zweitens hiess der Nationalrat mit 99 zu 85
Stimmen die Pflicht zur Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile gut. Auch
hier konnte sich die Kommissionsmehrheit gegen dieselbe Minderheit Salzmann
durchsetzen, die am nationalrätlichen Beschluss festhalten wollte, wonach bei
zusammengesetzten Waffen eine Markierung genügte. Drittens bewahrte der
Nationalrat mit 100 zu 84 Stimmen den Ermessensspielraum der Kantone bei
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen. Als Erstrat war er hier noch mehrheitlich
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der Ansicht gewesen, dass die Kantone Ausnahmebewilligungen erteilen müssten, wenn
die Voraussetzungen erfüllt sind, und nicht nur erteilen können sollten. An der Muss-
Formulierung festhalten wollte jetzt noch die Minderheit Salzmann, während sich die
Mehrheit dem Ständerat anschloss und die ursprüngliche Kann-Formulierung
beibehielt. Ein Minderheitsantrag Müller (fdp, SG), der bei beschlagnahmten, nicht
fristgemäss gemeldeten, verbotenen Waffen eine kurze Nachmeldefrist gewähren
wollte, wurde mit 104 zu 85 Stimmen ebenso abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit und
auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga vertraten die Ansicht, eine zusätzliche
Nachmeldefrist sei nicht nötig, da man in einem solchen Fall ohnehin drei Monate Zeit
habe, nachträglich eine Ausnahmebewilligung zu beantragen. Mit zwei kleinen, neu
geschaffenen Differenzen formeller Natur ging die Vorlage zurück an den Ständerat, der
beide stillschweigend bereinigte. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat das
geänderte Waffengesetz mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an; der Nationalrat
stimmte dem Gesetz mit 120 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. Bis zuletzt leistete
die SVP-Fraktion geschlossen Widerstand, konnte aber insgesamt nur drei Stimmen aus
dem bürgerlichen Lager dazugewinnen; einige Vertreterinnen und Vertreter der CVP
und der FDP enthielten sich der Stimme. 36

Kriminalität

Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) reichte im Juni 2013 ein Postulat ein, das den
Bundesrat beauftragte, einen Grundlagenbericht zum Bedrohungsmanagement bei
häuslicher Gewalt in der Schweiz zu verfassen, mit besonderem Fokus auf den
rechtlichen Aspekt des für ein koordiniertes Vorgehen notwendigen Datenaustauschs.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zu Annahme. 
In der Herbstsession 2013 wurde fälschlicherweise die Annahme des Postulats
festgehalten, obwohl Andrea Geissbühler (svp, BE) es bekämpft hatte. In der
Sondersession vom Mai 2015 debattierte der Nationalrat deshalb über das Postulat.
Geissbühler argumentierte dabei, der geforderte Bericht sei unnötig, da die Kantone in
dieser Sache zuständig und sich des Problems sehr wohl bewusst seien. Laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga könne der Bericht hingegen bundesrechtliche
Hindernisse beim Datenaustausch der Kantone in diesem Bereich beleuchten, was den
Kantonen helfen würde, ein Bedrohungsmanagement aufzubauen und Eskalationen bei
häuslicher Gewalt zu verhindern. Der Nationalrat nahm das Postulat schliesslich mit 133
zu 52 Stimmen an. Als einzige Fraktion stimmte diejenige der SVP geschlossen
dagegen. 37

POSTULAT
DATUM: 05.05.2015
ELIA HEER

Polizei

In einem Bericht muss der Bundesrat darlegen, wie die Kommunikation und der
Datenaustausch zwischen dem Grenzwachtkorps, der Bundespolizei und den
kantonalen Polizeibehörden sowie zwischen den kantonalen Polizeibehörden
untereinander verbessert werden kann. Im Frühjahr 2017 nahm der Nationalrat ein
entsprechendes Postulat Schläfli (cvp, SO) entgegen der bundesrätlichen Empfehlung
an. Im Rat erklärte Bundesrätin Sommaruga, es sei für sie unverständlich, warum der
Bundesrat einen Bericht über eine sich bereits in Gang befindende Arbeit verfassen
müsse; durch das laufende Programm „Harmonisierung der Polizeiinformatik“ würden
ja neue Projekte gemeinsam realisiert und bestehende Systeme schrittweise
harmonisiert. 38

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
KARIN FRICK

Das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (KÜPS) müsse wohl als
gescheitert betrachtet werden, nachdem die Kantone Bern, Obwalden, Schwyz, Zug und
Zürich definitiv gegen ihren Beitritt entschieden hätten, so die Einschätzung der
Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, mit der sie ihre im September 2016
eingereichte Motion für eine schweizweite Regelung privater
Sicherheitsdienstleistungen begründete. Der Bundesrat anerkannte in seiner
Stellungnahme vom Februar 2017 die uneinheitliche Rechtslage, erachtete es aber als
verfrüht, jetzt schon auf Bundesebene gesetzgeberisch tätig zu werden. Vielmehr wollte
er sowohl der KKJPD Zeit geben, sich mit einem kurz zuvor publizierten Gutachten der
Weko auseinanderzusetzen, das die unterschiedlichen Bewilligungsvoraussetzungen für
Sicherheitsunternehmen aus dem Blickwinkel des Binnenmarktgesetzes betrachtet, als
auch erneut mit den Kantonen über das weitere Vorgehen in Dialog treten.
Vor dem Nationalratsplenum in der Herbstsession 2018 erklärte Bundesrätin Simonetta
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Sommaruga jedoch, nach dem definitiven Scheitern des KÜPS im April 2017 habe der
Bundesrat seine Meinung geändert. Da die Kantone es nicht geschafft hätten, ihr
selbstgesetztes Ziel zu erreichen, unterstütze der Bundesrat mittlerweile eine nationale
Regelung und damit das Anliegen der Motion. Angesichts der Tatsache, dass private
Sicherheitsfirmen mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Franken pro Jahr
grossen Raum einnähmen und sich gleichzeitig in einem sensiblen Bereich am Rande
des staatlichen Gewaltmonopols bewegten, tue eine Regulierung Not. Dem Antrag auf
Annahme des Vorstosses fügte sie das Versprechen bei, die Regelungen gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten. Der Nationalrat nahm die Motion
schliesslich stillschweigend an. 39

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Nach dem Ständerat im Vorjahr genehmigte auch der Nationalrat das Eurojust-
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Dieser Vertrag regelt die Kooperation auf
dem Gebiet der Justiz und insbesondere die Zusammenarbeit bei
grenzüberschreitenden Ermittlungen und Strafverfolgungen. Explizit festgeschrieben ist
auch der Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten. Das Vertragswerk legt
insbesondere die Zusammenarbeit bei schwerer Kriminalität fest, so beispielsweise bei
Terrorismus, Menschenhandel, Drogenschmuggel, Geldwäscherei oder kriminellen
Organisationen. Eine Minderheit Schwander (svp, SZ) stellte bei den Beratungen in der
grossen Kammer den Antrag auf Nichteintreten. Begründet wurde dieser mit der
unklaren Anwendung des Gesetzes beim Datenaustausch; so sei nicht eindeutig, welche
Daten übermittelt werden müssten. Ebenso sollte nach Ansicht der Minderheit dieser
Informationsaustausch nach wie vor ausschliesslich über die verfahrensmässig
geordnete Rechtshilfe in Strafsachen abgewickelt werden. Dem entgegnete Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, dass das Abkommen eine effizientere Zusammenarbeit erlaube
– was in Fällen schwerer Kriminalität oftmals entscheidend sei. Zudem fügte sie an, dass
die Schweiz bei den konkreten Einzelfällen das Vertragswerk nur anwenden würde,
wenn es das Schweizer Gesetz zulasse. Der Nationalrat folgte der Argumentation der
Justizministerin und stimmte dem Abkommen zu. Einzig die SVP-Fraktion votierte
dagegen. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Lors de son voyage à Rome, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a signé un
accord de coopération policière avec l’Italie. Cet accord permettra de mieux lutter
contre la criminalité transfrontalière. 41

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.10.2013
EMILIA PASQUIER

Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Im Sicherheitspolitischen Bericht 2010 hatte der Bundesrat die Schaffung des
Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS) skizziert. Anfang Januar 2011 wurden vom
Bundesrat die Meilensteine für den Aufbau dieses Verbundes bekannt gegeben. Im
Zentrum stand die Frage, wie die Mittel von Bund und Kantonen effizient und effektiv
zusammenwirken können. Der Steuerungsausschuss setzt sich auf Verwaltungsstufe
paritätisch aus Vertretern von Bund und Kantonen zusammen. Einsitz haben seitens des
Bundes die Direktoren des Bundesamtes für Polizei (fedpol), des Nachrichtendienstes
des Bundes (NDB), des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS), der Chef
Sicherheitspolitik des VBS, der Chef des Armeestabes sowie der Chef des
Lenkungsausschusses Intervention Naturgefahren (LAINAT). Die Kantone sind durch die
Generalsekretäre der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD)
und der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr RK MZF sowie die
Präsidenten der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS),
der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Verantwortlichen für Militär,
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBZ), den Präsidenten der Instanzenkonferenz
und schliesslich den Präsidenten der Schweizerischen Vereinigung Städtischer
Polizeikommandanten (SVSP) vertreten. Im Juni des Berichtsjahres traf sich die
politische Plattform des SVS erstmals. Dieses oberste Gremium des SVS konstituierte
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sich aus Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Ueli Maurer, der damaligen
KKJPD-Präsidentin Karin Keller-Sutter sowie Hans Diem, dem Präsidenten der RK MZF.
Der SVS hat zum Ziel, die Leistungsfähigkeit in der polizeilichen Gefahrenabwehr sowie
zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen zu verbessern, indem die Mittel von
Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten noch besser aufeinander abgestimmt und im
Einsatz koordiniert werden. 42

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de mai 2017, le Conseil national a discuté une motion de la socialiste
Galladé (ps, ZH), visant à interdire le châtiment corporel. Il ne figure pas dans le code
civil d'interdiction explicite de cette pratique. Il est, selon la députée, nécessaire que
cela soit clairement mentionné, pour prévenir la maltraitance envers les enfants. Elle
cite comme exemple des pays comme l'Allemagne et la Suède, qui ont franchi ce pas. Le
Conseil fédéral, représenté lors du débat par la ministre Sommaruga est d'avis qu'une
telle mention est inutile, toute forme de violence envers les enfants, quand elle est
détectée, étant immédiatement poursuivie pénalement. L'objet a été rejeté par 128 voix
contre 51, avec 6 abstentions. 43

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Mit einer Motion Addor (svp, VS) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die gesetzliche
Grundlage für ein Verbot der Finanzierung von Moscheen und islamischen
Gebetsräumen durch Staaten, die Terroristen unterstützen und die Menschenrechte
verletzen, zu schaffen. Als Stein des Anstosses – einer unter vielen, wie Addor betonte –
führte der Motionär die Eröffnung des Museums für islamische Zivilisation in La Chaux-
de-Fonds an. Wie bei vielen anderen Projekten stelle sich auch hier die Frage nach dem
Ursprung der finanziellen Mittel. Es sei bis anhin bekannt, dass viele muslimische
Einrichtungen direkt oder indirekt über Länder wie die Türkei oder die Golfstaaten
finanziert würden; darunter befänden sich auch Staaten, welche terroristische
Organisationen unterstützten oder im Verdacht stünden, die Menschenrechte nicht
einzuhalten. Des Weiteren bestehe ein wesentliches Problem darin, dass das
Einbringen eines fundamentalistischen und politischen Islams über die finanzielle
Unterstützung durch diese Länder die innere Sicherheit der Schweiz gefährde, da der
nationale Zusammenhalt sowie die nationale Identität durch den wachsenden
Kommunitarismus bedroht seien. Gerade zum Schutz der eigenen Souveränität sei es
essentiell, über entsprechende Mittel und zuallererst über die gesetzlichen Grundlagen
zur Identifikation dieser Geberstaaten zu verfügen.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass er sich der Risiken für die
innere Sicherheit und den Religionsfrieden, die vom religiösen Extremismus ausgingen,
durchaus bewusst sei, empfahl die Vorlage aber dennoch zur Ablehnung. Mit Verweis
auf die Stellungnahme zur Motion Quadri betonte Bundesrätin Sommaruga, dass es
bereits verschiedentliche Grundlagen hinsichtlich der Bekämpfung dieses Phänomens
gebe, welche juristisch zugesichert würden. Spezifische bundesrechtliche Grundlagen
zur systematischen Erfassung von Geldquellen der muslimischen Gemeinschaft gebe es
zwar keine, die Identifizierung dieser Quellen sei hingegen gestützt auf Art. 5 ZNDG
möglich. Zudem könne sich der Bund auch auf allgemein zugängliche
Informationsquellen stützen. Des Weiteren wurde die Bundesrätin nicht müde zu
betonen, dass religionspolitische Fragen klar dem Zuständigkeitsbereich der Kantone
zugeordnet seien. In jenen Kantonen, die bereits rechtliche Voraussetzungen für die
Anerkennung anderer Religionsgemeinschaften geschaffen hätten, bestünden bereits
solche Transparenzvorschriften. Ein abschliessender Kritikpunkt an der Vorlage galt
deren ausschliessendem Charakter: Mit der Motion würde das Finanzierungsverbot
ausschliesslich die muslimischen Gemeinschaften erfassen und berge folglich auch die
Gefahr, eine ganze Religionsgemeinschaft unter Generalverdacht zu stellen.
Die bundesrätlichen Argumente schienen die Nationalrätinnen und Nationalräte eher
überzeugt zu haben und so stimmten diese, ohne weitere Wortmeldungen, mit 96 zu 90
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